
41. Jahrgang • Nr. 4
Donnerstag, 26. Januar 2023

Mitteilungsblatt der Gemeinde

Rot an der Rot
Ellwangen | Haslach | Spindelwag 

Roter Umzug lockt viele Besucher an 
Am vergangenen Samstag war in Rot endlich wieder Fasnets-Zeit: beim Zunftmeisterempfang und auch 
beim bunten und fröhlichen Umzug vieler Narrenzünfte und Musikgruppen war auch für die vielen gut 
gelaunten Zuschauer viel geboten. Auch die neu organisierte Bewirtung mitten im Ort wurde allseits ge-
lobt. Danke an die Narrenzunft Bobohle und an alle, die dieses tolle Fasnetsevent so hervorragend geplant 
und veranstaltet haben.
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Gemeindeverwaltung Rot an der Rot
Klosterhof 14 | 88430 Rot an der Rot

 08395 9405-0
 08395 9405-99
 rathaus@rot.de 
 www.rot.de 
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mittwoch  16.15 Uhr - 18.15 Uhr
Freitag  08.00 Uhr - 13.00 Uhr
Telefonisch erreichbar:
Montag & Donnerstag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
 14.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mittwoch  08.00 Uhr - 12.00 Uhr
 16.15 Uhr - 18.15 Uhr
Freitag  08.00 Uhr - 13.00 Uhr

Ortsverwaltung Ellwangen 
Biberacher Straße 6 | 88430 Rot an der Rot

 07568 279
 07568 925774
 ov-ellwangen@netcom-mail.de 
Öffnungszeiten:
Montag  10.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch  09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 18.30 Uhr
Sprechzeit von Ortsvorsteherin Katja Frey:
Donnerstag  18.00 - 19.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Ortsverwaltung Haslach
Dorfstraße 25 | 88430 Rot an der Rot

 08395 1235
 08395 910786
 ov-haslach@netcom-mail.de 
Öffnungszeiten:
Dienstag  10.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch  15.30 - 18.30 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeit von Ortsvorsteher Georg Klingler:
Mittwoch 15.30 - 19.00 Uhr

Notrufnummern
Rettungsdienst 112
Feuerwehr  112
Polizei 110
Krankentransporte 07351 19222

Kindergärten und Schulen 
Kindergarten Arche Noah  08395 7096
Kath. Kindergarten St. Josef 08395 9126090
Kindergarten Ellbachzwerge 07568 486
Kindergarten Haslach 08395 7008
Abt-Hermann-Vogler-Schule  08395 921-0
Grundschule Ellwangen-Dietmanns  07568 1234
Grundschule Haslach 08395 2510

Grüngut und Altglassammelstelle
Parkplatz beim Rückhaltebecken Pfaffenrieder Bach
Öffnungszeiten Dezember bis Februar:
Samstag  09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Öffnungszeiten März - November:
Mittwoch  17.00 Uhr - 20.00 Uhr
Samstag  14.00 Uhr - 17.00 Uhr

Bereitschaftsdienste
Ärztlicher Notdienst 116 117 
 www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/
Apotheken Notdienst 0800 00 22 833
 www.lak-bw.de/Notdienstportal
Zahnärztlicher Notdienst 0761 120 120 00
 www.zahnarzt-notdienst.de 
Giftnotrufzentrale  0761 19240
Telefonseelsorge   0800 1 11 01 11
Hospizgruppe Ochsenhausen-Illertal  0162 2314 4550
Störungsauskunft Netze BW  0800 3629-477
 www.störungsauskunft.de

Seniorenzentrum Rot an der Rot
Turmstraße 5, 88430 Rot an der Rot 08395 91008-0

Organisierte Nachbarschaftshilfe
für Rot: Beate Herrmann  08395 2462
für Ellwangen: Andrea Buchschuster 07568 681

Sozialstation Rot an der Rot e� K� – Christian Übelhör
Ambulanter Pflegedienst 08395 910680
24 Std. Bereitschaftsdienst 08395 910680

Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller e� V�
Pflegebereich Rot a. d. Rot, Klosterhof 5
Alten- und Krankenpflege 08395 9363411
24-Stunden-Rufbereitschaft 07352 9230-0
Familienpflege & Haushaltshilfe  07352 9230-20
Betreuungsgruppe „Silberperlen“     07352 9230-20

Tagesmütter- und Elternverein im Landkreis Biberach e�V�
Zeppelinring 26, 88400 Biberach 07351 154848
www.tagesmuetter-bc.de

Familienpflege und Dorfhilfe cura familia
Frau Röhlke, Wirrenweiler 0174 652 4682

Standorte örtlicher Defibrillatoren:
• Rot an der Rot
 VR-Bank, Klosterhof 13

• Haslach 
 Eingang Dorfgemeinschaftshaus Haslach, Dorfstraße 25

• Ellwangen
 Eingang Grundschule Ellwangen, Biberacher Straße 7

• Spindelwag
 Eingang Feuerwehrhaus, Hauptstraße 23/1
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Neuer Stand auf dem Wochenmarkt 
Wir freuen uns, folgenden neuen Stand ab 27. Januar auf unserem Wochenmarkt begrüßen zu dürfen: 
Midgards Finest Cuisine aus Berkheim 
Mit ihrem Foodtruck ganz unter dem Motto „Die Wikinger kommen“ bieten sie ein abwechslungsreiches 
Angebot an Leckereien wie „Walhalls Finest Currywurst“, „Wikinger Fritten“, „Nanas Chili“ und vielem mehr. 

 

Amtliche
Bekanntmachungen

3. Änderung zur Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche  
Wasserversorgung und die  
Versorgung der Grundstücke mit 
Wasser (Wasserversorgungssatzung -  
WVS) der Gemeinde Rot an der Rot 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
23.01.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
  
ARTIKEL 1 
§ 23 Ablesung 
(1) Die Messeinrichtungen werden durch die Funkauslesung aus-

gelesen. Bei Messeinrichtungen die nicht über Funk ausge-
lesen werden können, werden die Anschlussnehmer durch 
die Gemeinde angeschrieben und müssen von diesem selbst 
abgelesen werden. Die Ableseergebnisse sind in den von der 
Gemeinde hierfür übermittelten Vordruck einzutragen Der 
ausgefüllte Vordruck ist der Gemeinde zurückzusenden.

(2) Geht der ausgefüllte Vordruck nicht innerhalb einer von der 
Gemeinde gesetzten, angemessenen Frist bei dieser ein, darf 
sie den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 

schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. § 12 bleibt davon unberührt.

(3) Für die Erfassung mit Ablesekarten wo der Anschlussnehmer 
den Einbau einer Messeinrichtung mit Funkauslesung verwei-
gert oder diese Funkauslesung vorsätzlich blockiert werden, 
wird je Messeinrichtung und Ablesung 40,00 € berechnet 

  
ARTIKEL 2 
§ 40 Erhebungsgrundsatz 
(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Was-

serversorgungsanlagen Grund- und Verbrauchsgebühren.
(2) Für die Bereithaltung von Wasser werden Bereitstellungsge-

bühren erhoben. 

  
ARTIKEL 3 
§ 42 Grundgebühr 
Die Grundgebühr beträgt  = 8,36 €/Monat 
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern 
entfällt die Grundgebühr. 

  
ARTIKEL 4 
§ 43 Verbrauchsgebühren 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wasser-

menge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro 
Kubikmeter   1,46 €.

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubik-
meter  1,46 €.

Amtliche Bekanntmachungen
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(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasser-
zähler festgestellt, beträgt die Gebühr (einschließlich Grundge-
bühr gem. § 42 und Umsatzsteuer gem. § 53) pro Kubikmeter  
  1,46 €. 

  
ARTIKEL 5 
§ 45 a Bereitstellungsgebühren 
(1) Für das Bereitstellen von Wasser sowie für Reserveanschlüsse 

erhebt die Gemeinde neben der Grund- und Verbrauchsgebühr 
(§§ 42, 43) ab 01.01.2023 eine Bereitstellungsgebühr.

(2) Bei Anschlussnehmern mit privater Wasserversorgung gilt der 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung als Reservean-
schluss, falls er zur Spitzendeckung oder zum Ersatzbezug von 
Brauchwasser für landwirtschaftliche oder sonstige Zwecke 
dienen soll.

3) Bemessungsgrundlage für die Bereitstellungsgebühr ist
 1. im Falle des Ersatzbezuges die der privaten Wasserversor-

gungsanlage im Veranlagungszeitraum entnommene Wasser-
menge. Die Messung erfolgt durch einen gesonderten Wasser-
zähler, der den eichrechtlichen Vorschriften entspricht. Diese 
Wasserzähler werden ausschließlich von der Gemeinde nach 
deren Ermessen eingebaut, unterhalten und entfernt; sie ste-
hen im Eigentum der Gemeinde und werden von ihr abgelesen. 
Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssat-
zung finden entsprechend Anwendung.

 2. bei Reserveanschlüssen, die der Spitzendeckung dienen, 
die im Durchschnitt der letzten 3 Jahre aus der öffentlichen 
Wasserversorgungsanlage entnommene Wassermenge; im 
Übrigen die bereitgehaltene Wassermenge.

(4) Die Bereitstellungsgebühr beträgt pro Kubikmeter  0,00 €.
(5) Wird der öffentlichen Wasserversorgung im Veranlagungszeit-

raum tatsächlich Wasser entnommen, so wird die Bereitstel-
lungsgebühr anteilig auf die Verbrauchsgebühr (§ 43 Abs. 1) 
angerechnet. 

  
ARTIKEL 6 
§ 46 Entstehung der Gebührenschuld 
(1) In den Fällen der §§ 42, 43 Abs. 1 und 45 a entsteht die Gebüh-

renschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres 
(Veranlagungszeitraum) 

  
ARTIKEL 7 
§ 47 Vorauszahlungen 
(4) In den Fällen des § 43 Abs. 2 und 3 sowie der §§ 45 und 45 a 

entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
  
§ 54 In-Kraft-Treten 
(2) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2023 in Kraft 

  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elekt-
ronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, der Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 

  
Rot an der Rot, den 23.01.2023

Brauchle, Bürgermeisterin
 

Abgabe Baugesuche  
Für die Gemeinderatssitzung am 27. Februar kön-
nen Baugesuche bis Freitag, 3. Februar abgege-
ben werden.

Bitte beachten Sie, dass das Baugesuch bei Nachforderung von 
Unterlagen oder Abklärung von Sachverhalten auf eine nach-
folgende Sitzung verschoben werden kann. 
Zur Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes bei Gemeinde-
ratssitzungen können nur Baugesuche berücksichtigt werden, 
welche rechtzeitig und vollständig bei der Gemeindeverwaltung 
Rot an der Rot (3-fach in Papierform) oder den Ortsverwaltun-
gen (4-fach in Papierform) eingegangen sind. Bei gewerblichen 
Bauvorhaben ist jeweils eine weitere Ausfertigung erforderlich. 
Gemeindeverwaltung

 
Bauplatzvergabe Schildäcker 2 –  
Änderung der Fristen aufgrund  
verzögertem Bauverlauf 

Der Gemeinderat der Gemeinde Rot an der Rot hat in seiner Sit-
zung vom 03. Mai 2022 beschlossen, das Baugebiet „Schildäcker 2“ 
in der ersten Vergaberunde im Windhundverfahren zu vergeben. 
In der ersten Vergaberunde werden 50% der Bauplätze vergeben. 
Die anderen 50% der Bauplätze werden in einer zweiten Vergabe-
runde im Losverfahren vergeben. 
Im Windhundverfahren sollen die Bauplätze Nr. 1 bis 10 vergeben 
werden. Als nächster Schritt wurde in der Gemeinderatssitzung 
vom 12. Dezember 2022 die Vergaberichtlinien und der geplante 
Ablauf beschlossen. 
Aufgrund von Bauverzögerungen auch aufgrund von Witterungs-
verhältnissen konnten die Erschließungsarbeiten nicht wie geplant 
Ende 2022 fertiggestellt werden. Solange die Bauarbeiten noch 
nicht abgeschlossen und abgerechnet sind, können auch die fi-
nalen Bauplatzpreise noch nicht ermittelt werden. 
Vor diese nicht bekannt sind, macht eine Vermarktung der Bauplät-
ze keinen Sinn. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in seiner 
Sitzung vom 23. Januar 2023 beschlossen die festgelegten Fristen 
(Bewerbungsveröffentlichung: 26.01.2023 und Bekanntmachungs-
tag 23.02.2023) aufzuheben. Wenn der finale Bauplatzpreis und die 
konkreten Grundstücksgrößen festgestellt sind, werden die Fristen 
erneut festgelegt und bekannt gemacht. Danach kann dann auch 
das Vergabeverfahren starten. 
Wir informieren umgehend wieder, wenn hierzu Aussagen mög-
lich sind. 
Gemeindeverwaltung Rot an der Rot

JETZT NEU!

für nur
24,67 € jährlich

statt 37,00 €

Sie haben Interesse? Melden Sie sich, wir beraten Sie gerne:

07154 8222-20
vertrieb@duv-wagner.de

Ihr Gemeindeblatt

Rot an der Rot
ist jetzt auch als 

E-Paper erhältlich. 

Amtliche Bekanntmachungen
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1.  Widerspruch  
gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen  

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen 
von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft über Familien-
name, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums erteilen. Altersjubiläen sind der 70. 
Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen 
sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 

Weiter übermittelt die Meldebehörde, gemäß § 12 der Meldeverordnung, dem Staatsministerium Daten zur Eh-
rung von Alters- und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten. Davon umfasst sind: Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad, Geschlecht, derzeitige Anschriften sowie Datum und Art des Jubiläums. 

Die Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Rot an der Rot erfolgt nur bei vorliegender Zustimmungs-
erklärung. Diese wird den Jubilaren im Dezember des Vorjahres zugesendet. 
  _____________________________________________________________________________________________

2.  Widerspruch -  
Gruppenauskünfte an Parteien und andere Träger von Wahlvorschlägen 

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommuna-
ler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus 
dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die 
Auskunft umfasst den Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache. 

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Da-
ten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie 
spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
______________________________________________________________________________________________

3.  Widerspruch  
gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage und ähnlichen Nachschlage-
werke 

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über den Familienname, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften erteilen. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenver-
zeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
 _____________________________________________________________________________________________

4.  Widerspruch  
gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft  

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten von Mitgliedern einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. 

Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. 
  

Die betroffenen Personen haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen. Der Widerspruch kann bei der Gemeindeverwaltung Rot an der Rot, 

Klosterhof 14, 88430 Rot an der Rot eingelegt werden. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. 

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 
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AAnnttrraagg  aauuff  SSppeerrrrvveerrmmeerrkkee  ((ÜÜbbeerrmmiittttlluunnggssssppeerrrreenn))  
 
Antragsteller/in: 
 

Name 
 
Vorname 
 
Geburtsdatum 
 
Geburtsort 
 
Straße, Hausnummer 
 
PLZ, Ort 
 

 
 
Gemäß den §§ 36/42/50 Bundesmeldegesetz (BMG) wünsche ich 
 
 Pressesperre – keine Veröffentlichung von Alters- und Ehejubilaren  

 
 Urkundenanforderungssperre – Widerspruch gegen eine Urkundenanforderung beim 

Staatsministerium bei Alters- oder Ehejubiläen (§ 12 MVO), 
 

 Parteisperre -  keine Weitergabe der Daten an Parteien, Wählervereinigungen und Träger von 
Wahlvorschlägen 
 

 keine Veröffentlichung meiner Daten (Name, Vorname, Anschrift) in AAddrreessssbbüücchheerrnn  uunndd  äähhnnlliicchheenn  
NNaacchhsscchhllaaggeewweerrkkeenn, 
 

 Kirchensperre -  keine Datenübermittlung an die ööffffeennttll..--rreecchhttll..  RReelliiggiioonnssggeemmeeiinnsscchhaafftteenn, soweit die 
Daten nicht für Zwecke der Steuererhebung benötigt werden. Diese Sperre gilt nur für 
Familienmitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentl.-rechtl. Religionsgemeinschaft 
angehören. 
Hinweis: Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentl.-rechtl. Religionsgemeinschaften 
übermittelt werden, können Sie der Veröffentlichung Ihrer Daten durch die Kirche beim zuständigen 
Pfarramt widersprechen. 
 

 keine Datenübermittlung an das Bundesamt für Personalmanagement der BBuunnddeesswweehhrr (bis zum 17. 
Lebensjahr). 
 

Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. Falls Sie bereits einen Widerspruch mitgeteilt haben, 
müssen Sie kein neues Formular ausfüllen.  
 
 
 
 
__________, ______________________________________________________ 
Datum              Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin 
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Kindergartenanmeldungen für das Kindergartenjahr 2023/24 
Die Gemeinde Rot an der Rot beschäftigt sich aktuell mit dem Bedarf an Kindergartenplätzen für das kommende Kindergartenjahr. 
Eltern, deren Kinder zwischen September 2023 und Juli 2024 einen Kindergartenplatz benötigen, sollten sich deshalb jetzt im Kin-
dergarten ihrer Wahl anmelden. 
  
Welche Kinder können angemeldet werden?  
In den Kindergärten Ellwangen, Haslach, der Arche Noah in Rot und dem kath. Kindergarten St. Josef in Rot werden Kinder ab  
2 Jahren aufgenommen. 
In der Kinderkrippe St. Josef werden Kinder ab einem Jahr aufgenommen. 
  
Wo und wann können Sie Ihr Kind anmelden? 
Ab 23. Januar 2023 stehen die Anmeldeformulare in den Kindergärten, in der Gemeindeverwaltung und auf der Homepage der 
Gemeinde Rot zur Verfügung. Die ausgefüllten Anmeldungen nehmen die jeweiligen Kindergärten entgegen. Bitte setzen Sie sich 
rechtzeitig mit der Kindergartenleitung in Verbindung. 
  
Wie erhalte ich pädagogische und organisatorische Informationen zur Einrichtung?  
Sollten Fragen zu den Einrichtungen, zum Kindergartenalltag oder zur Konzeption bestehen, können Sie sich selbstverständlich 
jederzeit an den Kindergarten wenden. (Kontaktdaten untenstehend) Ebenfalls können erste Eindrücke und viele Informationen 
rund um die Kindergärten in der Gemeinde Rot an der Rot auch auf der Internetseite www.bw-kita.de abgerufen werden. 
  
Weshalb ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich?  
Anmeldungen, die bis zum 17. Februar 2023 in den 4 Einrichtungen eingehen, erhalten eine feste Platzzusage bis spätestens  
03. April 2023 durch die Gemeinde. 
Je nach Anzahl der eingehenden Anmeldungen ist eine Vergabe der Betreuungsplätze nach festgelegten Kriterien erforderlich, für 
die wir ggf. bei Ihnen erforderliche Nachweise zum gemeldeten Bedarf anfragen werden. 
  
Kinder, die nach dem 17. Februar angemeldet werden, erhalten ihre Platzzusage etwa 4 Monate vor dem gebuchten Betreuungs-
beginn, sofern entsprechende Plätze zur Verfügung stehen. Ausnahmen gelten für Zuzüge, die während dem Kindergartenjahr in 
die Gemeinde ziehen. 
  
Ist der Tag des Kindergartenbeginns fix? 
Sollten Sie Ihr Kind zu einem bestimmten Termin anmelden, Sie sehen aber, dass sich aufgrund des Entwicklungsstandes oder Ihrer 
persönlichen Situation eine Veränderung ergibt, sprechen Sie umgehend mit der Einrichtungsleitung, in der Sie einen zugesagten 
Platz haben. Im Einzelfall gibt es hier die Möglichkeit, den Termin auch etwas zu verändern. 

Kath. Kindergarten St. Josef
Tel. 08395/9126090 
Leitung: Frau Hander 
E-Mail: LeitungStJosef.RotanderRot@kiga.drs.de  
Öffnungszeiten Kindergarten: 
• RG:  Montag – Freitag 07:30 – 12:30 Uhr, 
  Mittwoch & Donnerstag 13:30 – 16:00 Uhr, 
• VÖ:  Montag – Donnerstag 07:30 – 14:00 Uhr, 
  Freitag 07:00 – 12:30 Uhr 
  (mit Mittagessen) 
• GT  (aktuell nur eingeschränkt möglich): 
  Montag & Dienstag 07:30 – 14:00 Uhr 
  Mittwoch & Donnerstag 07:30 – 16:00 Uhr, 
  Freitag 07:30 – 12:30 Uhr 
  (mit Mittagessen)  
Öffnungszeiten Krippe: 
• RG:  Montag – Freitag 7:00-12:30 Uhr 
• VÖ:  Montag – Donnerstag 07:00 – 14:00 Uhr, 
  Freitag 07:00 – 12:30 Uhr 
• GT  (aktuell nur eingeschränkt möglich): 
  Montag & Dienstag 07:30 – 14:00 Uhr, 
  Mittwoch & Donnerstag 07:30–16:00 Uhr, 
  Freitag 07:30 – 12:30 Uhr 
  (mit Mittagessen)

Kindergarten Arche Noah
Tel. 08395/ 7096 
E-Mail: kiga-archenoah-rot@t-online.de  
Öffnungszeiten: 
• RG:  Montag – Freitag 07:00 – 12:45 Uhr, 
  Montag, Dienstag, Donnerstag 13:45 – 16:45 Uhr 
• VÖ:  Montag – Freitag 07:00 – 14:00 Uhr  

Kindergarten Ellwangen 
Tel. 07568/ 486 
Leitung: Frau Gröner 
E-Mail: kindergarten.ellwangen@netcom-mail.de  
Öffnungszeiten: 
• RG:  Montag – Freitag 07:30 – 12:30 Uhr, 
  Dienstag – Donnerstag 13:30 – 16:30 Uhr 
• VÖ:  Montag – Freitag 07:00 – 14:00 Uhr (mit Mittagessen) 
   
Kindergarten Haslach
Tel. 08395/ 7008 
Leitung: Frau Weiss 
E-Mail: kiga-haslach@netcom-mail.de  
Öffnungszeiten: 
• VÖ:  Montag – Freitag 07:00 – 13:00 Uhr 
  (Mittagessen möglich) 
• VÖ:  Montag – Freitag 07:00 – 14:00 Uhr (mit Mittagessen)

Erläuterung: 
VÖ = verlängerte Öffnungszeit 
RG = Regelgruppe 
GT= Ganztagesbetreuung
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Fundamt Rot an der Rot 
Folgende Fundsache wurde bei der Gemeindever-
waltung abgegeben: 

• Schlüssel mit Anhänger 
• einzelner Schlüssel 
Die Fundsache kann bei der Gemeindeverwaltung Rot an der 
Rot, Zimmer 5, zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt wer-
den.

 

Nächste Müllabfuhr  

Restmüll 
Freitag, 27. Januar 

 

Hier endet der amtliche Teil.
Für die nachfolgenden Inhalte sind die jeweiligen
Institutionen verantwortlich.

Bildung & Betreuung

Grundschule Ellwangen-Dietmanns

Was machen die Tiere eigentlich im Winter? 

Dies galt es für die Kinder der Grundschule Ellwangen-Dietmanns 
herauszufinden. Warm eingepackt und dem kalten Wetter trotzend, 

tauchten die GrundschülerInnen gemeinsam mit Dr. Nicole Jüng-
ling vom Naturschutzzentrum Bad Wurzach in die Welt der Tiere 
ein. Tiere haben für das Überleben in der kalten Jahreszeit die un-
terschiedlichsten Strategien entwickelt. Bei einem „Wild-
schwein-Aufwärmspiel“ konnten auch die SchülerInnen neue Ener-
gie freisetzen und warm werden. Dass ein Reh bei der 
Nahrungssuche im Winter nicht zu viel Energie verschwenden darf, 
sondern sich diese gut einteilen muss um zu überleben, wurde bei 
einem Lauf- und Sammelspiel schnell deutlich. Wie lange Tiere im 
Winter ihre Körpertemperatur halten können und was ihnen dabei 
hilft oder wie und wo man am besten Nahrung versteckt, galt es 
zu entdecken. Mithilfe von Spielen und Experimenten erarbeiteten 
sich die Kinder gemeinsam, wie sich Tiere auf den Winter vorbe-
reiten und diesen überdauern können. 

Amtliche Bekanntmachungen/Veranstaltungen/Bildung & Betreuung

DATUM VERANSTALTUNG VEREIN ZEIT ORT, ADRESSE HOMEPAGE
 (BEZEICHNUNG)   

05.02.2023 Narrenmesse NZ Bawaldbohle Ellwangen 10.00 Ellwangen, Biberacher Str. 3 www.bawaldbohle.de 
16.02.2023 Kinderfasnet Narrenzunft Bobohle 14.00  Rot an der Rot, Lindenplatz 5 nz-bobohle.de  
16.02.2023 Schülerbefreiung NZ Bawaldbohle Ellwangen 09.00 Ellwangen, Dorfplatz www.bawaldbohle.de 
21.02.2023 Dorffasnet NZ Bawaldbohle Ellwangen 13.30 Ellwangen, Ortsmitte www.bawaldbohle.de 
26.02.23 Funkensuche Schwäbischer Albverein OG Rot 13.00 Rot/Ökonomie, Klosterhof 14    
26.02.2023 Funkenringwürfeln Krieger- und Soldatenkameradschaft Haslach 14.00 Haslach, Schützenweg 8 www.haslach.biz

Veranstaltungskalender
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Zirkusluft in Ellwangen-Dietmanns 

Das Zirkusprojekt fand mit seiner Einführungsveranstaltung durch 
Herrn Maibauer Anklang bei den Schülerinnen und Schülern der 
Grundschule Ellwangen-Dietmanns. Auch ohne Tusch zwischen 
den einzelnen Programmpunkten und lauter Musik, gelang es dem 
Zirkusprojekt-Experten durchaus alle an diesem besonderen Schul-
vormittag in die Zirkuswelt eintauchen zu lassen. 

Die Kinder fingen sprichwörtlich Feuer. Mit Leichtigkeit eröffnete 
er Schülerinnen und Schülern den Zugang zu den einzelnen At-
traktionen und ließ sie spontan Teil des Zirkusensembles werden. 
Ob die Schülerinnen und Schüler sich auf dem Trapez wiederfan-
den, Teller jonglierten, mutig den Flammen trotzten, zauberten 
oder als Artisten das Publikum zum Staunen brachten. Im Nu 
wurde die Scheu fallen gelassen und sogleich mitgemacht. So 
dass einem im Laufe des Einführungsvormittags regelrecht der 
Popcornduft in die Nasenlöcher strömte. Selbst die wunderbar 
kostümierten „Raubkatzen“ schienen sich die Sägespäne nach der 
Vorstellung von ihren Pfoten lecken zu müssen. Heute schon freu-
en sich alle auf die Umsetzung des Zirkusprojekts an der Grund-
schule Ellwangen-Dietmanns. Und wir freuen uns auch schon sehr 
auf SIE und sagen am Freitag, den 10.02.2023: „Manege frei! Das 
Spiel kann beginnen!“ 
  

Kindergarten Sankt Josef

Informationsnachmittag zur Anmeldung im Katholischen Kin-
dergarten St. Josef 
Die Eltern, die Interesse haben ihr Kind zwischen September 2023 
und August 2024 in unserem Kindergarten anzumelden, möchten 
wir am Dienstag, den 07.02.2023 um 15:30 Uhr zu einem Infor-
mationsnachmittag einladen. 
An diesem Nachmittag erhalten Sie allgemeine Informationen 
zum Anmelde- und Aufnahmeverfahren, sowie einen Einblick in 
unseren Krippen- und Kindergartenalltag. 
Zur besseren Planung melden Sie sich bitte telefonisch unter der 
Nummer 08395/9126090 an. 
  
 
 

Bildung & Betreuung
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Büchereinachrichten

NACHRICHTEN DER ROTER BÜCHEREI ST. VERENA 
Neue DVD´s und Neue Spiele  
 

TIPP 
GLÜCK AUF EINER SKALA VON 1 BIS 10 (2022/446) 
(Tragikomödie über einen nüchternen 
Bestattungsunternehmer und einen an zerebraler 
Kinderlähmung leidenden Philosophie-Fan, die zu 

Reisegenossen werden. Sehenswert ab 14 J.)  
 

CORSAGE (2022/433) 
(Die für ihre Jugend und Schönheit bekannte Monarchin verspürt einen 
wachsenden Widerstand gegen ihr mit enormer Selbstdisziplin gepflegtes Bild in 
der Öffentlichkeit und beginnt schließlich, eine "Doppelgängerin" aufzubauen. 
Sehenswert ab 14.) 
 

Hamsterei 3 (2022/421) (Spiel ab 3 Jahre) 
(Anni Hamster ist eine fleißige Sammlerin von allem, was ihr vor die Pfoten fällt. Kannst du ihr helfen, bei 
dem Durcheinander, die richtigen Gegenstände zu finden? Ein hamstertolles Memo-Spiel für 2 bis 4 
Kinder ab 3 Jahren) 
 

Fröschis (2023/29) (Spiel ab 5 Jahre) 
(Im Froschteich herrscht totales Chaos. Ihr versucht für ein wenig Ordnung zu sorgen. Gar nicht so 
einfach, wenn in dem Teich auch noch unnütze Dinge herumschwimmen, die so gar nicht in die 
Zahlenreihe passen! Lasst die Fröschis hüpfen. Ein Kartenspiel ab 5 Jahre für 2 bis 4 Spieler.) 
 

Stapelmännchen (2022/420) (Spiel ab 5 Jahre) 
(Baut einen Turm aus vielen Stapelmännchen. Kreuz und quer, hängen oder klemmen. Gerade, schief 
oder kopfüber alles ist erlaubt. Der Turm schwankt - die Spannung steigt! Wer alle Stapelmännchen als 
Erster aufstapelt, gewinnt! Geschicklichkeitsspiel für 1 bis 4 Spieler, ab 5 Jahren.) 
 

Schnattergei (2023/30) (Spiel ab 6 Jahre) 
(Eine rote Banane? Ganz klar "Erdbeere". Ganz klar, ist doch logisch! Die Farben der Karten geben an, 
welcher Begriff beim Ablegen der Karte gerufen wird. Ein Reaktions- und Konzentrationsspiel für 2 bis 4 
Personen ab 6 Jahre.) 
 

Vorankündigung 
Krimilesung in der Roter Bücherei  
(Eintritt 8€)  
Am Freitag, 27. Januar 2023 um 19.30 Uhr, kommt der Krimiautor 
Helmut Jäger aus Berg bei Ravensburg mit seinem neuen Roman 
»Den Tod geerbt« in die Bücherei nach Rot an der Rot. Die Zuhörer 
bekommen einen  Einblick in die Arbeit eines Krimiautors und 
erfahren, wie das Buch von der ersten Idee, über die Entwicklung 
der Geschichte bis zum fertigen  
Manuskript und Cover entstand. Dazu liest Helmut Jäger Passagen 
aus seinem Kriminalroman. Zur gemütlichen Runde gibt es etwas 
zu Knabbern und ein Tröpfchen guten Wein! 
Dazu lädt die Roter Bücherei herzlich ein. 
 

Tipp unserer Mitarbeiter  
  
Nokan - Die Kunst des Ausklangs  
 
Ein arbeitsloser Cellist findet einen Job bei einem Bestattungsunternehmen, der lukrativ, aber 
gesellschaftlich geächtet ist. Trotz zahlreicher Widerstände erkennt er in der rituellen Aufbahrung des  
Leichnams eine Berufung, da die würdevolle Zeremonie eine heilsame  
Wirkung auf die Hinterbliebenen ausübt. Der Film bricht zunächst Berührungsängste vor dem Thema Tod 
auf und rundet sich dann zur ruhig erzählten, berührenden Reflexion über das Sterben als Teil des 
Lebens. (Kino tipp der katholischen Filmkritik) - Sehenswert ab 16. 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo – Do: 15.30 – 17.30 Uhr 
Freitag:  16.00 – 18.00 Uhr  
ONLEIHE:       24 Stunden täglich; www.libell-e.de 
FILMFRIEND:    24 Stunden täglich; https://rot.filmfriend.de                   

Kontakt: 
Tel:   08395/ 9589891 
Mail:  info@koeb-rot.de       
Internet:    www.koeb-rot.de 
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Kirchliche Nachrichten

Katholische Nachrichten
Seelsorge Rot-Iller

Das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Rot-Iller 
Pfarrer P. Johannes-Baptist Schmid O.Praem. 
(freier Tag: Donnerstag) 
Tel. 08395 / 93699-11 
E-Mail: johannes-baptist.schmid@drs.de 
Pfarrvikar Gordon Asare 
(freier Tag: Montag; beim Studium: Dienstag u. Mittwoch) 
Tel. 08395 / 93699-16 
E-Mail: GordonAsare@yahoo.com 
Gordon.Asare@drs.de 
Pastoralreferentin H. Weiß 
(freier Tag: Montag) 
Tel. 08395 / 93699-12 
E-Mail: Hildegard.Weiss@drs.de 
Pfarrer i.R. Paul Notz 
Tel. 07354 / 9373660 
  
Kath. Pfarramt St.  Verena, Rot a.d. Rot 
Klosterhof 5/1 
(Zentrales Pfarramt für die Seelsorgeeinheit) 
Pfarrbüro: Inge Schmidberger/Margarete Denz 
Tel. 08395 / 93699-0, Fax 08395 / 93699-20 
E-Mail: StVerena.RotanderRot@drs.de 
Öffnungszeiten: Montag  10.00 – 12.30 Uhr 
  Mittwoch 10.00 – 12.30 Uhr 
  Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
  
Kath. Pfarramt St. Konrad, Berkheim 
Pfarrbüro: Margarete Denz 
Tel. 08395 / 1248, Fax 08395 / 93100 
E-Mail: StKonrad.Berkheim@drs.de 
Öffnungszeiten: Montag  14.30 – 16.30 Uhr 
  Donnerstag 09.00 – 11.30 Uhr 
  
Kath. Pfarramt St. Martin, Tannheim 
Pfarrbüro: Franziska Hecker 
Tel. 08395 / 2348, Fax 08395 / 7834 
E-Mail: StMartinus.Tannheim@drs.de 
Öffnungszeiten: Mittwoch 17.30 – 19.00 Uhr 
  
Kath. Pfarramt St. Kilian, Ellwangen 
Pfarrbüro: Hilde Föhr 
Tel. u. Fax 07568 / 241 
E-Mail: pfarramt-ellwangen@web.de 
Öffnungszeiten: Mittwoch 09.00 – 10.00 Uhr 
  
Kath. Pfarramt St. Petrus, Haslach 
Pfarrbüro: Anne Schäle 
Tel. 08395 / 2394 
E-Mail: StPetrusinKetten.Haslach@drs.de 
Öffnungszeiten: Mittwoch 16.30 – 18.00 Uhr 
  
Homepage der SE Rot-Iller: www.se-rot-iller.drs.de 
 

Beerdigungsbereitschaft 29.01. – 04.02.2023
Frau Weiß, Pastoralreferentin, 08395/93699-12

Impuls zum Hochfest der Darstellung des Herrn – Mariä Licht-
mess 
Am 2. Februar feiern wir, dass der alte Simeon und die Prophetin 
Hannah in Jesus das „Licht der Welt“ erblicken und preisen. 
Später sagt er selber von sich: „Ich bin das Licht der Welt!“ 
Ausgehend von diesem Gedanken darf ich mich fragen: 
Dunkle und helle Zeiten in meiner Lebensgeschichte – wie haben 
sie sich angefühlt?
Wer oder was macht mein Leben hell?
Wer ist für mich ein Sonnenschein?
Und für wen bin ich es? 
 

Gottesdienstordnung SE Rot-Iller
  
Freitag, 27. Januar – Hl. Angela Merici, Ordensgründerin 
07.45 Uhr Hasl Schülergottesdienst 
09.55 Uhr Tann Rosenkranz 
10.30 Uhr Tann Eucharistiefeier 
15.00 Uhr Rot Rosenkranz 
18.30 Uhr Tann  Fasnets-Jugendgottesdienst mit der Band 

„believe2“, danach Fasnets-Disco im Kirchen-
gemeindehaus 

Samstag, 28. Januar – Hl. Thomas v. Aquin, Ordenspriester, 
Kirchenlehrer 
19.00 Uhr Tann Vorabendmesse (f. Helga u. Josef Kunz) 
Sonntag, 29. Januar – 4. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr Hasl Eucharistiefeier 
09.00 Uhr KlBon Eucharistiefeier (f. d. Leb. u. Verst. d. SE) 
10.15 Uhr Rot  Eucharistiefeier (f. Martha u. Paul Angele, wir 

gedenken auch Hildegard Angele, Dorothea 
Resch) 

10.15 Uhr Ellw  Eucharistiefeier (1. Jahrtag Gabriele Straub, wir 
gedenken auch Peter Demmel, Adelheid u. Hans 
Schwehr) 

11.30 Uhr Hasl Taufe von Sarah Nötzel 
17.00 Uhr Bonl Rosenkranz um den Frieden 
Dienstag, 31. Januar – Hl. Johannes Bosco, Ordensgründer 
07.40 Uhr Tann Schülergottesdienst 
19.00 Uhr Rot  Hochamt mit Kerzenweihe und Blasiusse-

gen zum Hochfest Mariä Lichtmess, mit den 
EK-Kindern 

Mittwoch, 1. Februar 
07.40 Uhr Berk Schülergottesdienst 
15.00 Uhr Tann Rosenkranz 
18.00! Uhr Hasl  Hochamt mit Kerzenweihe und Blasiusse-

gen zum Hochfest Mariä Lichtmess, mit den 
EK-Kindern 

18.45! Uhr Ellw Rosenkranz 
19.15! Uhr Ellw  Hochamt mit Kerzenweihe und Blasiusse-

gen zum Hochfest Mariä Lichtmess, mit den 
EK-Kindern 

Donnerstag, 2. Februar – Hochfest der Darstellung des Herrn 
– Mariä Lichtmess 
07.30 Uhr Rot Schülergottesdienst 
19.00 Uhr Berk  Hochamt mit Kerzenweihe und Blasiusse-

gen zum Hochfest Mariä Lichtmess, mit den 
EK-Kindern 

19.00 Uhr Tann  Hochamt mit Kerzenweihe und Blasiusse-
gen zum Hochfest Mariä Lichtmess, mit den 
EK-Kindern 

Freitag, 3. Februar – Herz-Jesu-Freitag, Hl. Ansgar, Hl. Blasius 
07.45 Uhr Hasl Schülergottesdienst 
09.55 Uhr Tann Rosenkranz 
15.00 Uhr Rot Rosenkranz 
Samstag, 4. Februar – Hl. Friedrich, Präm.-Abt 
09.30 Uhr Tann  Messe zur Fasnetszeit mit der Narrenzunft 

Tannheim 
19.00 Uhr Berk  Vorabendmesse 

Kirchliche Nachrichten
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   (f. Franz Schick, wir gedenken auch Fam. Wied-
mann u. Gropper, Willi Dürr u. verst. Angeh. d. 
Fam. Dürr, verst. Angeh. d. Fam. Veit) 

Sonntag, 5. Februar – 5. Sonntag im Jahreskreis 
08.45! Uhr Hasl  Eucharistiefeier (1. Jahrtag Ingo Schneider, wir 

gedenken auch Maria u. Ignaz Riegger u. verst. 
Angeh., Waltraud Schneider, Marita Übelhör, 
Frida Übelhör) 

10.15 Uhr Rot Eucharistiefeier 
10.15 Uhr Rot Kinderkirche im Gemeindehaus 
10.15 Uhr Tann  Eucharistiefeier (f. Maria Brugger u. verst. An-

geh.) 
10.15 Uhr Ellw  Messe zur Fasnetszeit (f. d. Leb. u. Verst. d. SE) 

mitgestaltet von der Narrenzunft und den 
Schalmeien Ellwangen 

15.00 Uhr KlBon Eucharistische Anbetung in Stille 
17.00 Uhr Bonl Rosenkranz um geistliche Berufungen 
 

Sonstige Informationen
  
Fasnetsgottesdienst mit Jugenddisco in Tannheim 
Alle Jugendlichen und Junggebliebenen der Seelsorgeeinheit sind 
zu einem Jugendgottesdienst am Freitag, 27.1. um 18.30 Uhr und 
zur anschließenden Fasnets-Jugenddisco ins Kirchengemeinde-
haus nach Tannheim herzlich eingeladen. Die Band „believe2“ aus 
der Pfarreiengemeinschaft Roggenburg, die beim „pray-and-stay-
Gottesdienst“ an der Reithalle in Rot schon zweimal „eingeheizt“ 
hat, wird für den passenden Sound sorgen!

Minis ROT 
Liebe Minis, 
ab sofort liegt der neue Miniplan in der Kirche 
aus. Bitte abholen! 
Eure Oberminis 

  
Lektoren- und Kommunionhelferplan 
Ab sofort liegt der neue Lektoren- und Kommunionhelferplan in 
der Kirche in Rot aus. Bitte abholen. 
  
Kerzenweihe und Blasiussegen 
In der kommenden Woche feiern wir in allen fünf Pfarrkirchen ein 
Hochamt zum Hochfest der Darstellung des Herrn, Mariä Licht-
mess. Es werden die Kerzen geweiht, die das Jahr über in der Kirche 
gebraucht werden. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre eigenen 
Kerzen zur Weihe mitzubringen. Nach allen Gottesdiensten wird 
der Blasiussegen gespendet. 
In St. Verena in Rot werden vor bzw. nach dem Gottesdienst am 
Dienstag, 31.1. und auch am Sonntag, 5.2., Kerzen zum Preis von 
4,50 €/ Stück angeboten. Wenn Sie möchten, dürfen Sie die Ker-
zen auch gerne als Kerzenspende in der Kirche lassen. Sie werden 
dann am Volksaltar angezündet. 
  
Mesnerstammtisch in Mittelbuch 
Die Mesnergemeinschaft der Region Ochsenhausen/Iller treffen 
sich am Montag 30.Januar, um 19.00 Uhr in 
der Kirche St. Joseph in Mittelbuch. Anschließend sind wir im Gast-
haus „Zur Traube“. Dazu sind alle Mesner, Kapellenmesner sowie 
alle ehemalige Mesner herzlich eingeladen. 
Einladung zu den KGR-Sitzungen 
Die Kirchengemeinderäte Rot und Ellwangen laden zu den nächs-
ten öffentlichen Sitzungen ein: 
Rot: Di, 31.1., 20.00 im Gemeindehaus St. Verena 
Ellwangen: Mi, 1.2., 20.00 im Pfarrsaal Ellwangen.
Die Tagesordnungen hängen zuvor aus.

Kinderkirche in Rot 
Liebe Kinder zwischen 3 und 8 Jahren, 
wir laden euch ganz herzlich zu unserer Kinderkirche 
am Sonntag, 5. Februar ein. 

Wir treffen uns um 10.15 Uhr zum Gottesdienst in der Kirche St. 
Verena und gehen dann gemeinsam ins Gemeindehaus, wo wir 
zusammen beten, singen, basteln... 
Deine Eltern holen dich nach dem Gottesdienst wieder im Ge-
meindehaus ab. 
Wir freuen uns auf dich! 
Das Kinderkirchen-Team 
(Nächste Kinderkirche ist am 5. März 2023) 
  
Hauskommunion in Rot 
Die Hauskommunion in Rot wird künftig nicht mehr direkt am ers-
ten Freitag im Monat (Herz-Jesu-Freitag) gehalten werden können, 
weil es einen Wechsel im Team gibt. Nach vielen Jahren werden 
Frau Rosa Jäger, Frau Christa Russ, Herr Elmar Merz und Herr Walter 
Birnbickel aus dem Team ausscheiden. Wir danken sehr herzlich für 
den jahrelangen Einsatz und sagen ein herzliches Vergelt´s Gott! 
Frau Elisabeth Birnbickel wird dankenswerterweise weiterhin im 
Team dabei sein und neu hinzu kommen: Frau Cordula Gärtner, 
Frau Helga Ruhl, Frau Rosemarie Musch und Frau Sabine Marx. 
Ihnen sagen wir ein herzliches Willkommen im Hauskommuni-
on-Team und danken für die Bereitschaft. Das neue Team wird 
die Termine zukünftig individuell vereinbaren, nach Möglichkeit 
jedoch in zeitlicher Nähe zum Herz-Jesu-Freitag. 
Wenn Sie als ältere oder kranke Gemeindemitglieder auch die 
Hauskommunion einmal im Monat bekommen möchten, dann 
melden Sie sich gerne im Pfarrbüro Rot: 08395/936990. 
P. Johannes-Baptist O.Praem. 
  
Handysammelaktion der Firmlinge 
Sie haben ein altes Handy und wissen nicht wohin damit? Wir ha-
ben eine Verwendung! 
Sie können ab nächster Woche ihre Handys in Sammelboxen ein-
werfen, die wir in den Kirchen unserer Seelsorgeeinheit und an an-
deren Orten (wir geben Ihnen im nächsten Gemeindeblatt bekannt 
wo genau) aufstellen. Wir schicken die gesammelten Handys dann 
an das kirchliche Hilfswerk Missio. Dort wird für die Wiederaufbe-
reitung (etwa 15%) oder das Recycling (85%) der Geräte, genauer 
gesagt, vor allem der Rohstoffe Gold, Silber, Kupfer, gesorgt. 
Sie tun gleich doppelt Gutes: Sie unterstützen mit ihrer Handyspen-
de die „Aktion Schutzengel“ von Missio für Menschen in Not. Welt-
weit. Und sie leisten einen Beitrag zum Umweltschutz. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie wiederum uns unterstützen - mit 
ihrer Handyspende und/oder vielleicht auch indem sie in ihrem 
Verwandten- oder Bekanntenkreis auf unsere Aktion aufmerksam 
machen. Auf jeden Fall schon im Voraus: herzlichen Dank! 
  
Gemeindewallfahrt der SE Rot-Iller nach Prag  
Von Sonntag, 24.09. 2023 bis Donnerstag, 28.09.2023 findet in Ko-
operation mit der Firma Fromm eine 5-tägige Gemeindewallfahrt 
nach Kloster Speinshart, Marienbad, Stift Tepl, Pilsen, Prag, Klattau 
und Windberg statt. Bei 35 TN wird der Preis im DZ bei 698 Euro 
liegen (Dieser Preis beinhaltet quasi Vollpension – bis auf zwei 
Mittagessen, die selber bezahlt werden müssen). 
Das detaillierte Reiseprogramm mit den 
Anmeldebögen liegt in unseren Kirchen aus. Auch auf der Home-
page sind die Infos veröffentlicht. 
Anmeldeschluss ist der 30.4.2023. Die Hälfte der Plätze ist bereits 
belegt. 
  
Information zum Sachstand Schwesternhaus Haslach 
Inzwischen ist ein gutes Jahr vergangen, seit am 6.1.2022 das 
Schwesternhaus in Haslach durch einen Brand im Inneren fast zur 
Hälfte zerstört wurde. 

Kirchliche Nachrichten
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Bereits kurz nach dem Brand wurde festgestellt, dass kein Fremd-
verschulden vorlag. Demzufolge übernimmt die Versicherung 
die Kosten für den Wiederaufbau in der bis dahin bestandenen 
Art und Nutzbarkeit. In der Versicherungsleistung sind darüber 
hinaus heute baurechtlich zusätzlich vorgeschriebene Mindest-
standards enthalten. 
Die weiteren Schritte zum Wiederaufbau konnten bisher leider 
aufgrund langwieriger Abstimmungen mit dem Denkmalamt nicht 
angegangen werden. Inzwischen ist aber die Freigabe seitens des 
Denkmalamtes mit konkreten Auflagen gegeben worden. 
Von der Versicherung ist ein Architekturbüro mit der Planung zum 
Wiederaufbau beauftragt worden. Die Planung und die behördli-
chen Genehmigungen werden sich sicherlich bis Mitte des Jahres 
hinziehen. Somit ist mit einem Baubeginn frühestens im Herbst 
dieses Jahres zu rechnen. 
Der Kirchengemeinderat ist gemeinsam mit dem Architekten zu 
dem Entschluss gekommen, über die normale Finanzierung des 
Wiederaufbaus seitens der Versicherung zusätzliche finanzielle 
Mittel für eine bessere Dämmung und eine eventuell neue Hei-
zungsanlage bereit zu stellen. 
Von seitens des Kirchengemeinderates und dem von uns beauf-
tragten Architekten wird alles getan, um das Schwesternhaus so 
schnell wie möglich wieder nutzbar zu machen. 
Dennoch wird dies noch ein langer Weg sein für den wir um Ge-
duld und Verständnis bitten. 
KGR Haslach 
  
Taufsonntage in der Seelsorgeeinheit Rot-Iller 
Sonntag, 26. Februar, 11.30 Uhr in Berkheim 
Sonntag, 05. März, 11.30 Uhr in Rot (belegt!) 
Sonntag, 12. März, 11.30 Uhr in Ellwangen (belegt!) 
Sonntag, 19. März, 11.30 Uhr in Haslach 
Sonntag, 26. März, 11.30 Uhr in Tannheim 
Sonntag, 30. April, 11.30 Uhr in Berkheim 
Sonntag, 14. Mai, 11.30 Uhr in Rot 
Wenn Sie Ihr Kind an einem dieser Sonntage taufen lassen möch-
ten, melden Sie sich bitte ca. 4 Wochen vorher telefonisch (08395 
- 936990) im Pfarramt Rot zu den üblichen Bürozeiten. Aktuell 
können bis zu 3 Kinder in einer Tauffeier getauft werden. Die Tauf-
gespräche werden individuell vereinbart. Auch ist es möglich, Ihr 
Kind in einem Sonntagsgottesdienst taufen zu lassen. Nehmen Sie 
dazu bitte Kontakt mit P. Johannes auf. 

Kloster Bonlanden

Kloster-Café 
Unser Kloster-Café ist mittwochs bis sonntags und feiertags geöff-
net, von 10.00 bis 17.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
INFO - www.kloster-bonlanden.de
 
Ganz Ohr - einfach mal reden 
Unter dem Leitwort „ganz Ohr - einfach mal reden“ zu einer brei-
ten Themenvielfalt wie: Mein Glaube - ein Fragezeichen ... Gott, 
was tut er eigentlich ...Corona, Krieg - und was kommt dann ...ich 
fühle mich allein bei der Erziehung meiner Kinder ... Wie finde ich 
heraus, was richtig ist ..., bietet Diplom-Theologe Paul Stollhof, Bad 
Saulgau, Gespräche an. 
Paul Stollhof war 20 Jahre in der Ausbildung von Erzieher*innen, 
Heilerziehungspfleger*innen, Heilpädagog*innen tätig und war 
20 Jahre pädagogischer Leiter franziskanischer Schulen. 
Zu „ganz Ohr - einfach mal reden“ sind Sie eingeladen,  jeden 
Freitag zwischen 13.00 und 17.00 Uhr im Tagungszentrum Klos-
ter Bonlanden, nach Voranmeldung unter TEL + 49 157 50342731. 
 
Eucharistiefeier in der Klosterkirche 
Im Monat Januar feiern wir am Sonntag, 29.01.2023; in der Klos-
terkirche Eucharistie. 

Dazu sind Sie herzlich eingeladen zur gewohnten Zeit um  
09.00 Uhr. 
Wir freuen uns auf Ihr Mitfeiern und wünschen Ihnen mit Gottes 
Segen eine gute Zeit.
 

mit den Gemeinden Erlenmoos - Erolzheim - Gutenzell-Hürbel -
Rot an der Rot - Steinhausen a.d. Rottum
Pfarrer Jonathan Wahl
Höhenweg 14, 88430 Rot an der Rot, Telefon: 08395 936 93 80
E-Mail: pfarramt.erolzheim-rot@elkw.de
www.kirche-erolzheim-rot.de
2. Vors. des Kirchengemeinderats:
Marion Hohenhorst, Tel. 08395 2813

Evangelische Kirchengemeinde
Erolzheim-Rot

Wochenspruch 
„Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über 
dir.“ | Jes 60,2 
  
Gottesdienste 
Sonntag, 29.01.2023 
10:15 Uhr  Gottesdienst in unserer Nachbargemeinde Kirchdorf 

an der Iller mit Pfrin. Ebisch 
Sonntag, 05.02.2023 
09:00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche Rot an der Rot mit 

Pfrin. Ebisch 
  
Veranstaltungen 
Dienstag, 31.01.2023 
18:00 Uhr  Alphakurs in der Christuskirche Rot an der Rot 
Mittwoch, 01.02.2023 
16:00 Uhr Konfirmationsunterricht in der Diasporakirche Erolz-

heim 
19:30 Uhr Posaunenchor 
Donnerstag, 02.02.2023  
18:00 Uhr  Gebetskreis in der Christuskirche Rot an der Rot 
Freitag, 03.02.2023 
17:00 Uhr  Pfadfinder Rangergruppe (13 - 18 J.) „Brachiosaurier“ 

im Jugendraum Kirchdorf 
 

88319 Aitrach, Illerstraße 3, Telefon (07565) 5409,
Pfarramt.Aitrach@elkw.de www.aitrach.evkirche-rv.de

Evangelische Kirchengemeinde
Aitrach

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag und Freitag, 9.15 Uhr 
- 12.00 Uhr, direkte Telefonnummer nur zu dieser Zeit: 07565 / 
9434194 oder 5409 für das Pfarramt 
Krisentelefon der Psychologischen Beratungsstelle Ravensburg: 
0751/3977. Rund um die Uhr steht allen Menschen die Telefonseel-
sorge zur Verfügung: 0800-1110111 oder 0800-1110222. 
  
Wochenspruch 
„Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über 
dir.“  Jesaja 60, 2 
  
Sonntag, 29. Januar 
11.00 Uhr  Gottesdienst, Prädikant Blumenthal, Aitrach 
Sonntag, 05. Februar 
09.30 Uhr  Gottesdienst, Tannheim 

Kirchliche Nachrichten
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Gemeindereise in die Region Karwendel und Innsbruck vom 
28. August bis 2. September  
Hierzu findet am 17. Februar, 19.00 Uhr, Martin-Luther-Saal, Pfarr-
haus, Poststr. 16, Leutkirch, ein Informationsabend statt. Weitere 
Infos finden Sie im Internet unter 
https://www.leutkirch-evangelisch.de/Veranstaltungen 
  
  

Vereinsnachrichten
Rot an der Rot

Narrenzunft Bobohle

Veranstaltungen 
28.01.23, Jubliäumsumzug Burgrieden  
Beginn: 14:00 Uhr - Abfahrt: 12:00 Uhr 
29.01.23, Umzug Ulm  
Beginn: 13:13 Uhr - Abfahrt: 10:30 Uhr 
 
 

Schwäbischer Albverein

Einladung zur Winterwanderung 
Am Sonntag, den 29. Januar 2023, treffen wir uns um 13.00 Uhr in 
der Ökonomie in Rot. 
Wir machen den Wanderweg Nr. 9 den Bärenschachen nach Zell, 
weiter über den Höhenrücken zum Schweinsgraben. Von dort im 
Rottal nach Zell und der Rot entlang zurück. 
Wegstrecke 7 km, ca. 1,5 Std.+/-30 m - Wanderschuhe empfehlens-
wert -Schlusseinkehr in der Klostermühle. 
WF Willi Kösler, Tel. 08395-7276 
Wanderfreunde und Gäste sind immer gerne willkommen. 
Die Vorstandschaft - Schwäbischer Albverein 
  
 

 SSG Illertal

Ischgl Late Night (Ü 18):  11. März 2023 
Preis: (Liftkarte + Bus) : Erw. 125,- € 
(nur Bus): Erw. 60,- € 
Ischgl glänzt nicht nur durch seine fast endlosen Pisten, sondern 
auch durch seine einzigartige Apres Ski Kultur! Genießt nach ei-
nen schönen Skitag den Einkehrschwung in einer der Hochbur-
gen der Alpen. 
Rückfahrt um 20.30 Uhr!! 
Infos zu den Ausfahrten unter www.ssg-illertal.de
 

Deutscher Alpenverein

Sektion Memmingen  
Ortsgruppe Illertal 
Hallo DAV Mitglieder, 
Tourenbesprechung am Donnerstag, 26.01.23 um 19.30 Uhr im 
Gasthaus Krone in Illerbachen 

Samstag, 28. oder Sonntag, 29. Januar 2023 
Langläufer, Schneeschuhwanderer, Wanderer und Skitouren-
geher 
An der Tourenbesprechung wird besprochen, ob am Wochenende 
eine Tour stattfindet und was gemacht wird. 
Wir freuen uns auf euch. 
Gerne kann der Termin als Stammtisch für unsere Mitglieder 
genutzt werden, um sich einfach mal wiederzusehen und um 
in Kontakt zu bleiben. 
Vielen Dank 
1. Vorsitzender Tobias Brixle 
 
 

Vereinsnachrichten
Ellwangen

Musikverein Ellwangen

Kinderdisco am 3. Februar 2023 

Das Landratsamt
informiert

Das Landwirtschaftsamt informiert 
Online-Veranstaltung zum Thema „Leguminosenmüdigkeit 
und Sorteninformationen im Ökolandbau“  
Für Montag, 6. Februar 2023, 19.30 Uhr, lädt das Landwirtschaft-
samt Biberach zu einer Online-Veranstaltung zum Thema „Legu-
minosenmüdigkeit und Sorteninformationen im Ökolandbau“ 
ein. Irene Jacob von der Naturland-Fachberatung wird das Phä-
nomen Leguminosenmüdigkeit mit Ursachen, Symptomen und 
möglichen Maßnahmen bei großkörnigen Leguminosen näher 
vorstellen sowie auf das Projekt TriSick bei kleinkörnigen Legumi-
nosen eingehen. 

Vereinsnachrichten/Das Landratsamt informiert
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Im Anschluss werden die Sortenergebnisse 2022 zu Winter- und 
Sommergetreide sowie Leguminosen aus dem ökologischen Lan-
dessortenversuch Ochsenhausen sowie die Gesamtergebnisse der 
Öko-Landessortenversuche Baden-Württemberg von Katharina 
Eberhardt-Kistler, Landwirtschaftsamt Biberach, präsentiert. 
Eine Anmeldung ist auf der Internetseite www.landwirtschaft-
samt-biberach.de  unter Veranstaltungen bis spätestens Sonntag, 
5. Februar 2023 notwendig. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten nach erfolgter Anmeldung per E-Mail einen Zugangslink 
zur Online-Veranstaltung. 
   
Stickstoffbodenproben 2023 (Nmin-Untersuchung) 
Stickstoff ist teuer, deswegen sollte er zur Düngung genau bemes-
sen werden. Ein zweiter Grund ist: Wird zu viel gedüngt, besteht die 
Gefahr, dass Nitrat ins Grundwasser gelangt, bei Nährstoffmangel 
kann es zu Ertragseinbußen kommen. Deshalb ist es wichtig zu 
wissen, wie viel Stickstoff im Boden vorhanden ist, bevor gedüngt 
wird. Der Stickstoffgehalt im Boden wird durch die Witterung im 
Winter, die Bodenverhältnisse und die Vorfrucht beeinflusst. Um 
zuverlässige Informationen über die Stickstoffversorgung zu er-
halten, ist eine Untersuchung über den im Boden bereits minera-
lisierten Stickstoff notwendig (Nmin-Untersuchung). 
Laut neuer Düngeverordnung hat der Betriebsinhaber vor dem 
Düngen für jede Bewirtschaftungseinheit den Düngebedarf zu be-
rechnen. Die Düngebedarfsberechnung erfolgt am besten anhand 
der Werte der eigenen Nmin-Proben. Daher empfiehlt das Land-
wirtschaftsamt allen Landwirtinnen und Landwirten, Nmin-Proben 
zu ziehen oder ziehen zu lassen. 
Für Landwirte, deren Flächen in Wasserschutzgebieten ausgleichs-
berechtigt sind, ist das Ziehen der Bodenproben Pflicht. Kann ein 
Landwirt bei einer Kontrolle keine Probeergebnisse vorlegen, wird 
die SchALVO-Ausgleichsleistung nicht gewährt. 
Seit 2021 ist eine Bodenprobe zur Ermittlung des im Boden ver-
fügbaren Stickstoffs außerdem in Nitratgebieten nach § 13a DüV 
(„rote Gebiete“) vorgeschrieben. Die Probenahme ist für jeden 
Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit vorgeschrieben, außer 
auf Grünland, Dauergrünland und mehrschnittigem Feldfutter. Die 
Abgrenzung der „roten Gebiete“ hat sich zum 6. Dezember 2022 
geändert. Die aktuelle Abgrenzung kann über www.lel-maps.de 
à Pflanzliche Erzeugung  à  Nitratgebiete / Eutrophierte Gebiete ein-
gesehen werden. 
Das beauftragte Labor liefert dem Betrieb mit dem Ergebnis eine 
Düngebedarfsberechnung. 
Der Probenahmezeitraum ist begrenzt. Die Beprobung der Winte-
rungen ist vom 1. Februar bis zum 30. April, der Sommerungen vom 
15. Februar bis 30. April, von Kartoffeln vom 15. Februar bis zum 
15. Juni und von Mais vom 15. März bis zum 30. Juni möglich. Es 
ist darauf zu achten, dass die Bodenprobe erst kurz vor der ersten 
Düngungsmaßnahme gezogen wird. In Wasserschutzgebieten ist 
bei Mais die späte Nmin-Methode im Vier-Blatt-Stadium des Mais 
vorgeschrieben, der Beprobungszeitraum ist hier vom 30. April 
bis zum 30. Juni. 
An folgenden Sammelstellen können die Proben abgegeben wer-
den:
• Biberach, Laupheim, Riedlingen, Uttenweiler und Erolzheim: bei 

der jeweiligen BayWa AG
• Reinstetten und Mittelbuch: beim Raiffeisen Lagerhaus
• Unteressendorf: BAG
• Schemmerhofen: Landwirtschaftliches Lagerhaus Pappelau
• Füramoos: Franz Hörnle
• Bonlanden: Anton Ziesel
• Bergerhausen: Michael Schmid
• Dunzenhausen: Rupert Härle
• Neufra: Peter Baisch
• Obermarchtal: Norbert Munding
• Hausen o. U.: Wolfgang Rommel
• Machtolsheim: Labor Dr. Lehle
 

Das Labor Dr. Jans nimmt nicht mehr am NID teil. Es können hier 
keine Nmin-Proben mehr abgegeben werden. 
Unter www.duengung-bw.de können seit 2018 die NID-Bögen 
online ausgefüllt und die Düngebedarfsberechnung durchge-
führt werden. Außerdem gibt es hierweitere Informationen zur 
Nmin-Probenahme, Düngebedarfsberechnung und Düngeverord-
nung. Werden die NID-Bögen online ausgefüllt, sind die Ergebnis-
se schneller verfügbar. Zudem sind online ausgefüllte NID-Bögen 
kostengünstiger, da keine Eingabe durch das Labor mehr erfol-
gen muss. 
An allen Sammelstellen können interessierte Landwirte auch wei-
terhin Formulare, Probebehälter und Bohrstöcke ausleihen. 
Fragen beantworten das Landwirtschaftsamt unter den Telefon-
nummern 07351 52-6712 bis 52-6719 und der Maschinenring Bi-
berach-Ehingen unter der Telefonnummer 07351 1882610.
 

Auswärtige
Vereinsnachrichten

Narrenzunft Daaschora Weibla Tannheim e.V. 
informiert 
Tannheimer Fasnet 2023 
Freitag, 03.02.2023 
18.00 Uhr Rathausturm mit einer Guggenmusik und Maskentanz 
auf dem Rathausplatz   
Samstag, 04.02.2023 
09.30 Uhr Narrenmesse in der Pfarrkirche St. Martin in Tannheim 
mit Guggenmusik und dem Chor der Narrenzunft Tannheim. 
ab 12.00 Uhr Narrenparty im Zelt beim Dorfgemeinschaftshaus 
(EINTRITT FREI - Kein Einlass unter 16 Jahren- Ausweiskontrolle !!) 
14.00 Uhr  Traditioneller Narrensprung durch die Straßen Tann-
heims 
anschließend Bewirtung sowie Kaffee und Kuchen für alle Familien 
und Zeltmuffel im Dorfgemeinschaftshaus Tannheim     
 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. 
informiert 
Wer hilft, wenn’s hakt? 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt, worauf Sie bei 
der Reisebuchung achten sollten 
Mit Beginn des neuen Jahres starten viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher in die Planung für den Sommerurlaub. Auf Reisemes-
sen, in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet gibt es eine schier 
endlose Fülle an Anbietern und Angeboten, die um neue Kund-
schaft werben. Oliver Buttler, Reiseexperte der Verbraucherzent-
rale Baden-Württemberg, erklärt, was Sie bei der Reisebuchung 
beachten sollten, damit sich das vermeintliche Schnäppchen nicht 
als teurer Reinfall entpuppt. 
„Bei Ärger rund um die gebuchte Reise ist es von großer Bedeu-
tung, ob Sie bei einem Reiseportal oder bei einem Anbieter direkt 
gebucht haben,“ sagt Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg, denn: „Viele denken, dass sie ihre Reise direkt 
beim Onlineportal buchen, tatsächlich treten die Portale aber nur 
als Vermittler auf.“ Das bedeutet: Kommt es zu Problemen, verwei-
sen Portale meist nur auf die einzelnen Anbieter oder die einzelne 
Airline, manchmal wird die Kontaktaufnahme sogar abgeblockt 
oder ignoriert. „Wir haben immer wieder Beschwerden von Rei-
senden, die von den Buchungsportalen alleine gelassen werden,“ 
so Buttler, „und da die Portale häufig im Ausland sitzen, haben 
Betroffene wenig Möglichkeiten gegen die Anbieter vorzugehen.“ 
Besser pauschal als einzeln 
Ein häufiges Ärgernis ist, wenn sich die vermeintlich im Ganzen 
gebuchte Reise erst später als Puzzle aus verschiedenen Baustei-

Das Landratsamt informiert/Auswärtige Vereine
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nen verschiedener Anbieter herausstellt. „Fällt ein Baustein aus, 
beispielsweise, weil ein Hotel geschlossen wird oder eine Fluglinie 
insolvent geht, lassen sich die anderen Bausteine meist nicht ein-
fach kostenlos stornieren oder anpassen“, sagt Buttler. Dass es sich 
um eine Reise aus einzelnen Bausteinen und nicht um ein Gesamt-
paket handelt, kann man daran erkennen, dass sich die Buchung 
auf mehrere einzelne Rechnungen verteilt. Bei einer Pauschalreise 
wird die komplette Summe nur an einen Anbieter überwiesen. 
Generell sind Reisende bessergestellt, wenn sie eine Pauschalreise 
buchen. Anbieter verkaufen einzelne Bausteine als ein gesamtes 
Reisepaket, für das sie einstehen müssen. Gibt es Probleme bei der 
Reise, so sind die Anbieter von Pauschalreisen verpflichtet, diese 
Probleme umgehend zu beheben. Zudem sind Pauschalreisende 
gegen die Insolvenz der Anbieter abgesichert. Geht also eine Air-
line oder ein Hotelbetreiber pleite, so muss der Reiseveranstalter 
für Ersatz sorgen, um die Reise durchführen zu können. Fällt die 
Reise in Teilen oder sogar komplett aus, so ist das Geld der Reise 
gegen die Insolvenz abgesichert. 
Preisvorteil gering 
Auch wenn Portale häufig mit scheinbar lukrativen Rabatten wer-
ben, ist die tatsächliche Ersparnis oft gering, so Buttler „Hinzu-
kommt, dass die Portale für die Reisevermittlung Provision erhal-
ten. Das Geld wird dann häufig beim Service eingespart und der 
Schutz bei Problemen ist geringer.“ 
Bei umfangreicheren Reisen mit mehreren Bausteinen kann die 
Buchung bei einem lokalen Anbieter oder einem Reisebüro vor 
Ort häufig sinnvoll sein: diese können eher auf die Bedürfnisse von 
Reisenden eingehen - bei Portalen gibt es häufig nur unveränder-
liche Urlaubspakete. Auch hat man bei Problemen bei der Reise 
bei lokalen Anbietern einen Kontakt, an man sich direkt wenden 
kann. „Bei internationalen Onlineportalen dagegen ist die Betreu-
ung und die Unterstützung häufig nur unzureichend“, wie Oliver 
Buttler aus Verbraucherbeschwerden der vergangenen Jahre zu 
berichten weiß. 
Weitere Informationen rund ums Thema Reisebuchung: 
• www.vz-bw.de/node/11306 
• www.vz-bw.de/node/56927 
 
 
Schwäbischer Heimatbund e.V. informiert 
Ausschreibung Kulturlandschaftspreis 2023 
Schwäbischer Heimatbund und Sparkassen belohnen 
Pflege und Entwicklung von Kulturlandschaften 
Privatpersonen, Vereine und Initiativen, die sich in Württemberg 
vorbildlich um den Erhalt traditioneller Landschaftsformen küm-
mern, können sich um den Kultur land schaftspreis 2023 bewerben. 
Einsendungen sind bis zum 30. April möglich. 
„Kulturlandschaften sind ein wichtiger Teil der Kulturgeschichte un-
seres Landes in all ihrer Vielfalt. Sie sind Zeichen für den bewuss ten 
und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen. Sie stiften Identität 
und sind Teil unserer Heimat. Jeder, der sich um ihren Erhalt sorgt, 
ist Vorbild und verdient öffent li che Aner ken nung“, erläutert Dr. 
Bernd Langner, Ge schäftsführer des Schwäbischen Heimat bun des, 
die Intention des mit über 10.000 Euro dotierten Preises. Besonde-
res Augenmerk richtet die Jury auf die Verbindung traditioneller 
Bewirtschaftungsformen mit innovativen Ideen, zum Beispiel zur 
Ver mark tung der Produkte und zur Öffent lichkeitsarbeit. Im Fokus 
stehen aber auch Streu obstwiesen, Weinberge in Steillagen oder 
beweidete Wachol der hei den. 
Der mittlerweile traditionelle Jugend-Kulturlandschaftspreis ist 
einer der Haupt preise, die mit jeweils 1.500 Euro dotiert sind. Das 
Preisgeld stellen der Spar kas sen verband Baden-Württemberg so-
wie die Spar kas sen stiftung Umweltschutz zur Verfü gung. Der seit 
1991 vergebene Kultur land schafts preis zeichnet Privatleute, Verei-
ne und ehrenamtliche Initiativen aus, die sich seit min destens drei 
Jahren engagieren. Be werben können sich Teilnehmer aus dem 
Vereins gebiet des Schwäbischen Heimat bun des, also den ehemals 
würt tem ber gi schen oder hohenzollerischen Teilen des Landes. 

Ein zusätzlicher Sonderpreis Kleindenkmale würdigt die Dokumen-
tation, Sicherung und Restaurierung von Klein denk malen. Dazu 
können Gedenksteine, steinerne Ruhe bänke, Feld- und Wege kreu-
ze, Bachbrücken, Trockenmauern sowie Wegweiser oder Feldun-
terstände gehören. Preiswürdig kann auch die inhaltliche Aufbe-
reitung in Ge stalt eines Buches sein. 
Annahmeschluss für ausschließlich schriftliche Bewerbungen im 
Format DIN A4 ist der 30. April 2023. Kostenlose Broschüren mit den 
Teil nah me bedin gungen sind unter www.kulturlandschaftspreis.
de, beim Schwäbischen Heimat bund in Stutt gart sowie bei allen 
württembergischen Spar kas sen erhältlich. Die Ver lei hung findet 
im Herbst 2023 im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung statt.
  
Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. 
informiert 
Bauernverband lädt zur Jahreshauptversammlung nach Neuf-
ra bei Riedlingen ein 
Der Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. lädt alle interessier-
te Landfrauen, Landwirte zu seiner Jahreshauptversammlung am 
Freitag, den 03. Februar 2023, um 09:30 Uhr, in die „Donauhalle“ 
nach Neufra bei Riedlingen recht herzlich ein. Das Hauptreferat 
zum Thema: „Perspektive für die Landwirtschaft – Projekt Zukunfts-
bauer“ hält Frau Susanne Schulze Bockeloh, Vizepräsidentin des 
Deutschen Bauernverbands. Ferner stehen der Geschäftsbericht, 
der Bericht der Landfrauen und Ehrungen auf der Tagesordnung. 
Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein.
 
Führung bei der Firma Jako Baudenkmalpflege in Emishalde 
bei Rot a.d. Rot. 
Am Dienstag, 7. Februar 2023 um 14.00 Uhr besichtigen die Land-
Frauen die Firma Jako in Rot a.d. Rot. Herr Bernd Jäger, Geschäfts-
führer, wird uns die Firma zeigen, die Entstehung der Firma und 
uns über ihre Arbeit zum Erhalt alte Gebäude einiges erklären. 
Eingeladen sind alle Interessiert um Anmeldung wird geben bis 
1. Februar 2023 bei Doris Härle Tel. 07352 51939 oder per E-Mail: 
LF-dorishaerle@t-online.de 
Die Veranstaltung wird vom LandFrauenverband Biberach-Sigma-
ringen in Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und Sozialwerk der 
LandFrauen e.V. organisiert. 
 
 
Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V. infor-
miert 
Einführungsveranstaltung 
Für neu bestellte rechtliche Betreuerinnen und Betreuer gibt es 
am Dienstag, 07. Februar 2023, um 19 Uhr eine Einführungsveran-
staltung vom Betreuungsverein Landkreis Biberach e.V.. Es werden 
folgende Themen besprochen: Einführung in das Amt des Betreu-
ers, Übersicht über die gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben des Be-
treuers, Inhaltsbeschreibungen der Aufgabenkreise, Zuständigkeit 
der Betreuungsgerichte. Auch Personen, die sich überlegen, ein 
Betreueramt zu übernehmen, sind herzlich willkommen. Die Ver-
anstaltung findet „hybrid“ statt, d.h. Teilnehmende können direkt 
vor Ort beim Betreuungsverein persönlich teilnehmen oder sich 
bequem von zuhause aus in die Veranstaltung zuschalten. Techni-
sche Voraussetzungen für die digitale Teilnahme sind ein PC oder 
ein mobiles Endgerät wie Laptop, Tablet oder Smartphone mit 
Lautsprecher, sowie eine stabile Internetverbindung. Sie können 
sich bis Donnerstag, 02. Februar 2023 anmelden, entweder per Te-
lefon 07351-17869 oder E-Mail an info@betreuungsverein-bc.de.  
Bitte teilen Sie bei der Anmeldung Ihre E-Mailadresse oder Tele-
fonnummer mit. 
 
 

Auswärtige Vereine
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Was sonst noch
interessiert

Gymnasium Ochsenhausen informiert 
Zusätzliche individuelle Schulführungen  
Für Viertklässler und ihre Eltern hat das Gymnasium aufgrund der 
hohen Nachfrage zusätzliche Termine für individuelle Führungen 
eingerichtet. Die Termine sind auf der Homepage unter www.gym-
nasium-ochsenhausen.de eingestellt und dort oder telefonisch über 
das Sekretariat buchbar. 
  
  
Bildungswerk Ochsenhausen informiert 
Bildungswerk Ochsenhausen startet in´s neue Semester 
Anmeldung und Information unter Tel.: 07352/202 893, bildungs-
werk@t-online.de , www.bildungswerk-ochsenhausen.de oder im 
Büro, Bahnhofstraße 22, 88416 Ochsenhausen. Öffnungszeiten: 
Montag - Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und Dienstag und Don-
nerstag von 14.00 – 16.00 Uhr. 
Vortrag: 
Kleinvieh macht auch .... effizient!
Praktische Tipps zum Energiesparen
mit Iris Ege, Niederlassungsleiterin Energieagentur Biberach am 
Donnerstag 2. Februar von 19 bis 21.15 Uhr im Rathaus Ochsen-
hausen, Marktplatz 2, Sitzungssaal 1. OG, Eintritt: frei, Platzreser-
vierung unter Kurs-Nr. 31051
Gerade in Zeiten steigender Energiepreise lohnt sich ein kritischer 
Blick auf den eigenen Verbrauch von Strom und Wärme. Energie-
sparen tut nicht nur dem Geldbeutel gut, sondern auch dem Kli-
maschutz. 
Mit praktischen Tipps zum spontanen Energiesparen lässt sich viel 
erreichen. Denn Kleinvieh macht auch ... effizient. Darüber berichtet 
Iris Ege von der Energieagentur Biberach in ihrem Vortrag. 
Eine Veranstaltung des Energieteams der Stadt Ochsenhausen in 
Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk Ochsenhausen e.V.   
Kurse und Seminare: 
Englisch am Abend
Conversation
mit Anne Mc Nelis, immer montags an 12 Terminen ab 6. Februar 
von 18.30 bis 20 Uhr in der Realschule, Im Herrschaftsbrühl 4/1, 
Ochsenhausen, Raum 0.04, EG, Kursgebühr: 87,00 €, Kurs-Nr. 31212
Hinweis: Teilnehmer sollten Niveaustufe A2 haben.   
Italienisch Mittelstufe II
mit Stefan Eggers, immer dienstags an 12 Terminen ab 31. Januar 
von 19.45 bis 21.15 Uhr in der Realschule, Im Herrschaftsbrühl 4/1, 
Ochsenhausen, Raum 0.02, Kursgebühr: 87,00 €, Kurs-Nr. 31230
Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende mit gutem Basiswissen, 
die systematisch die italienische Sprache erlernen möchten. Lehr-
werk: Allegro B1; Lektion 3 
Wiederholung der Grammatik aus Band 2 (Allegro A2)   
Italienisch für Fortgeschrittene. Konversation für Oberstufe
mit Stefan Eggers, immer mittwochs an 12 Terminen ab 01. Februar 
von 19.15 bis 20.45 Uhr in der Realschule, Im Herrschaftsbrühl 4/1, 
Ochsenhausen, Raum 0.02, EG, Kursgebühr: 87,00 €, Kurs-Nr. 31233
Corso di perfezionamento del´italiano corsivo e il miglioramento 
della
grammatica.
Lehrwerk: Literature diverse (Edilingua), Conversazione  
Rückenschule
mit Sandra Siladji, immer dienstags an 10 Terminen ab 31. Januar 
von 19.30 bis 20.30 Uhr im der
Gymnastikraum Dr. Hans-Liebherr Halle, Riedstraße 44, Ochsen-
hausen, Kursgebühr: 105,30 €
Aufpreis Teilnahmebescheinigung: 2,00 €, Kurs-Nr. 31504

Rückenschule ist ein Behandlungskonzept welches Rückenschmer-
zen lindern sowie ihnen vorbeugen soll. Gleichzeitig werden die 
Teilnehmer der Rückenschule so angeleitet, dass sie ihren Alltag 
rückenfreundlicher gestalten können. Es werden Übungen erlernt 
zur Kräftigung der Bauch- und Rückenmuskulatur sowie schonen-
des mobilisieren und dehnen. Bitte mitbringen: Getränk, Gymnas-
tikmatte, Handtuch. 
Kurs ist zertifiziert und kann über die Krankenkassen bezuschusst 
werden. Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit Ihrer Kran-
kenkasse auf.   
Rückengymnastik für den Mann
mit Roland Gaus, immer donnerstags an 10 Terminen ab 2. Februar 
von 20.15 bis 21.15 Uhr in der Turnhalle Schlossbezirk 11, Ochsen-
hausen, Kursgebühr: 56,00 €, Kurs-Nr. 31536
Funktionelles Training mit Elementen aus Core Training, Rücken-
schule, Pilates und reaktivem Training. Mit unterschiedlichen Ge-
räten werden Gleichgewicht, Kraft und Beweglichkeit trainiert. Ziel 
ist ein systematisches Ganzkörpertraining für Tiefenmuskulatur, 
Bauch, Rücken und Beckenboden.
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte   
Auch mit zunehmendem Alter aktiv und fit
65 plus
mit Roland Gaus, immer donnerstags an 10 Terminen ab 2 Febru-
ar von 9.15 bis 10 Uhr im Gymnastikraum Dr. Hans-Liebherr Halle, 
Riedstraße 44, Ochsenhausen, Kursgebühr: 46,00 €, Kurs-Nr. 31530
Für diejenigen, die etwas für ihre Gesundheit und Lebensfreude 
tun möchten. Durch die im Kurs eingeübten Techniken kommt es 
zur Verbesserung der Körperhaltung und Körperwahrnehmung; 
Dehnung von verkürzter Muskulatur und der Förderung der Be-
weglichkeit durch intensive Gelenkarbeit.   
Fit den ganzen Tag
60 plus
mit Roland Gaus, immer donnerstags an 10 Terminen ab 2. Februar 
von 10.15 bis 11 Uhr im Gymnastikraum der Dr. Hans-Liebherr Halle, 
Riedstraße 44, Ochsenhausen, Kursgebühr: 46,00 €, Kurs-Nr. 31521
Ein Ganzkörper–Workout auch wenn man älter ist (wird). Neben 
gezielten Kräftigungs-, Dehnungs- und Entspannungsübungen 
werden spielerische Gedächtnisübungen, die durch ungewohnte 
Bewegungen stresssicherer und reaktionsschneller machen, ein-
geübt. Der Beckenbodenbereich und Gelenkübungen runden die 
Palette des Angebots ab.   
Fit im Alter - Fit für den Alltag
Neu!
Kerstin Ringswald, immer montags an 8 Terminen, Beginn 6. Fe-
bruar von 17.30 bis 18.15 Uhr in Gymnastikraum R 401 im Sport-
bau, Im Herrschaftsbrühl 10, Ochsenhausen, Kursgebühr: 35,50 €, 
Kurs-Nr. 31502
Gleichgewichtsstörungen, alltägliche Bewegungsabläufe fallen 
Ihnen immer schwerer, sie stolpern über Ihren Teppich zu Hause 
der gefühlt aber schon immer am gleichen Platz liegt! Wir wol-
len keine sportlichen Höchstleistungen vollbringen. Wir wollen 
gemeinsam dafür sorgen, dass Sie sich im Alltag wieder sicherer 
fühlen. Stück für Stück, in Ihrem Tempo, Wohlfühlen ohne Druck, 
es geht nur um Sie! 
Kurs geeignet für Menschen, die sich bei ihren Bewegungsabläu-
fen im Alltag nicht mehr sicher fühlen! 
Bitte mitbringen: Gymnastikmatte und Handtuch 
 
 
Landesakademie Ochsenhausen informiert 
Konzerthinweise 
Sonntag, 29. Januar 2023, 16 Uhr, Bräuhaussaal der Landesaka-
demie 
Wir freuen uns, dass das Akademische Orchester der Universität 
Stuttgart in diesem Jahr wieder ein Konzert gibt. Unter der Leitung 
von Mihály Zeke erklingen Werke von J. Brahms und D. Schosta-
kowitsch. 

Was sonst noch interessiert
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Die hanseatisch herbe Tragische Ouvertüre von J. Brahms eröffnet 
den Abend. Es folgt die pompöse Sinfonie Nr. 5 von D. Schostako-
witsch, ein Werk, das dem 20. Jahrestag der russischen Oktober-
revolution gewidmet ist.   
Eine Woche später findet am 
Sonntag, 5. Februar 2023, 11 Uhr ebenfalls im Bräuhaussaal der 
Landesakademie 
eine Orchestermatinee mit dem Universitätsorchester Ulm unter 
der Leitung von Burkhard Wolf statt. Auf dem Programm steht die 
Ouvertüre zu „Die Geschöpfe des Prometheus“ von L. v. Beethoven 
sowie das bekannte Violinkonzert in D-Dur von J. Brahms. Solistin 
ist die gebürtige Ulmerin Maria-Elisabeth Lott.   
Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, es gilt freie Platzwahl. 
 
Das Basarteam Aichstetten informiert 
Großer Baby- und Kinderkleiderbasar am 25.02.2023 in Aich- 
stetten 
Am Samstag, 25.02.2023 findet von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr in der 
Turn- und Festhalle Aichstetten der große Kleiderbasar statt. Bitte 
beachten Sie die Terminvorverlegung. 
Wer gut erhaltene und saubere Ware verkaufen möchte, kann diese 
am 25.02.2023 von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr in der Turnhalle abgeben. 
Abholung des Erlöses oder der nicht verkauften Ware am selben 
Tag von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr. 
Bitte beachten Sie, dass die Nummernvergabe neu erfolgt und Ihre 
Nummer aus organisatorischen Gründen nicht erhalten bleibt. Ar-
tikel mit Ihrer alten Nummer können daher leider nicht angenom-
men werden (dies gilt für alle alten Nummern). 
Ihre persönliche Kundennummer erhalten Sie über folgende 
E-Mail-Adresse: 
Kinderkleiderbasar-aichstetten@web.de  
(E-Mail mit Vor- und Zunamen) 
Während der Verkaufszeit gibt es Kuchen, Hähnchen, Wurst und 
Pommes! 
Folgen Sie uns auf Instagram unter: kinderkleiderbasaraichstetten 
Auf Ihren Besuch freut sich das Kinderkleider-Basar-Team Aich- 
stetten! 
   
Das Bernhard-Strigel-Gymnasium Memmingen 
informiert 
Information zum Übertritt an das Bernhard-Strigel-Gymna-
sium 
Am Mittwoch, 15.03.2023 um 19:00 Uhr findet in der Aula des BSG, 
Wielandstraße 6, ein Informationsabend für Eltern, deren Kinder 
in die fünfte Jahrgangsstufe des Bernhard-Strigel-Gymnasiums 
Memmingen übertreten möchten, statt. 
Vorgestellt werden die verschiedenen Ausbildungsrichtungen 
sowie die Fremdsprachenangebote und die Ganztagsangebote. 
Besichtigung des Bernhard-Strigel-Gymnasiums: Freitag, 
17.03.2023, ab 14:15 Uhr. 
Alle Eltern, die ihre Kinder am Gymnasium anmelden wollen, sind 
herzlich eingeladen. 
Weitere Informationen unter Telefon (08331) 7850-530 und  
info@bsg-mm.de. 
  
Der Zwergentreff Hürbel informiert 
Fahr- und Spielzeugflohmarkt in Gutenzell 
Der Zwergentreff Hürbel veranstaltet am Sonntag, 19. März 2023, 
von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr seinen Fahrzeug- und Spielzeugfloh-
markt in der Mehrzweckhalle Gutenzell. Angeboten werden Fahrrä-
der, Fahrzeuge und Spielwaren aller Art. Wer hier etwas verkaufen 
möchte, bekommt unter der Mailadresse zwergentreff.huerbel@
gmail.com eine Verkaufsnummer und Auskunft (Name, Anschrift 
und Telefonnummer in der E-Mail nicht vergessen!). Die Annahme 
der Ware findet am Sonntag, 19. März, von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr, 
die Abholung am selben Tag von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr statt. Für 

abhanden gekommene Ware wird keine Haftung übernommen. 
Ein Teil des Erlöses wird an ein soziales Projekt gespendet. Aus 
dem letztjährigen Flohmarkt konnten wir eine Spende in Höhe 
von 200,00 € an die Universität Ulm spenden, um dort die Kinder-
krebsforschung zu unterstützen. 
Auf Euer Kommen freut sich der Zwergentreff Hürbel. 
 
 
Das Regierungspräsidium Tübingen informiert 
Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württem-
berg 
Bis zum 28. Februar müssen die Aufnahmeanträge für die nächste 
Auswahlrunde vorliegen 
Über die Förderlinie „Spitze auf dem Land! Technologieführer für 
Baden-Württemberg“ können innovationsstarke Unternehmen 
im Ländlichen Raum (nach dem Landesentwicklungsplan) eine 
Förderung erhalten, um neue Produkte oder Dienstleistungen vo-
ranzutreiben. Gemeinden mit solchen Unternehmen können sich 
noch bis zum 28. Februar 2023 (Ausschlussfrist !) für die aktuelle 
zwanzigste Auswahlrunde bewerben. 
Innovationsorientierte Unternehmen sind von besonderer Bedeu-
tung für den Ländlichen Raum, da sie die ausgeglichene Struktur 
Baden-Württembergs prägen und Kerne für Innovationen und 
Zukunftsfähigkeit sind. Kleine Unternehmen mit weniger als 50 
Beschäftigten können für ihre Investition bis zu 20 Prozent Zu-
schuss erhalten, mittlere Unternehmen mit weniger als 100 Be-
schäftigten bis zu zehn Prozent. Der maximale Förderbetrag pro 
Projekt beträgt 400.000 Euro. Bei einem deutlich erkennbaren Bei-
trag zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie kann die Förderung 
auf max. 500.000 Euro pro Projekt erhöht werden. Zuwendungen 
unter 200.000 Euro werden nicht bewilligt. Bezuschusst werden 
Unternehmensinvestitionen in Gebäude, Maschinen und Anlagen 
zur Entwicklung und wirtschaftlichen Nutzung neuer oder verbes-
serter Produkte und Dienstleistungen. 
Die Förderung erfolgt aus Landes- und EFRE-Mitteln. Die Fördermo-
dalitäten gelten gemäß dem Operationellen Programm EFRE 2014 
- 2020 bzw. 2021 - 2027 und den diesbezüglichen Verordnungen, 
Richtlinien, Verwaltungsvorschriften und Leitlinien auf EU-, natio-
naler und Landesebene. Die Bewerbung für die Förderlinie erfolgt 
schriftlich durch Aufnahmeanträge der Gemeinden in Zusammen-
arbeit mit dem Unternehmen. Die Entscheidung über die Aufnah-
me erfolgt durch das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg auf der Basis des 
Vorschlages eines dazu eingerichteten Bewertungsausschusses. 
Ansprechpartnerin im Regierungspräsidium Tübingen: 
Oberregierungsrätin Christine Braun-Nonnenmacher 
Referat 32 - Betriebswirtschaft, Agrarförderung und Strukturen-
twicklung 
Telefon: 07071 757-3327 
E-Mail:  christine.braun-nonnenmacher@rpt.bwl.de 
Weitere Informationen zu „Spitze auf dem Land“: 
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher- 
raum/foerderung/efre/spitze-auf-dem-land/ 
 
 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 
informiert 
Mikrozensus 2023 - Start in Baden-Württemberg 
Deutschlands größte jährliche Haushaltebefragung 
Der Mikrozensus 2023 beginnt: Am 9. Januar startete bundesweit 
die größte jährliche Haushalteerhebung in Deutschland. Das Sta-
tistische Landesamt Baden-Württemberg bittet hierfür alle aus-
gewählten Haushalte um ihre Mithilfe. Über das ganze Jahr 2023 
hinweg werden in mehr als 900 Gemeinden rund 60 000 in einer 
Stichprobe ausgewählte Haushalte in Baden-Württemberg zu ih-
ren Lebensverhältnissen befragt. Dies sind rund ein Prozent der 
insgesamt rund 5,2 Millionen Haushalte im Südwesten. 
Was ist der Mikrozensus? Neben dem Grundprogramm zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung sowie den seit 

Was sonst noch interessiert
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1968 erhobenen Fragen der EU-weit durchgeführten Erhebung 
zur Arbeitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zusätzlich Fragen 
der ebenfalls EU-weit durchgeführten Befragung zu Einkommen 
und Lebensbedingungen (SILC) gestellt. Seit dem Jahr 2021 wird 
das Frageprogramm des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit 
durchgeführte Erhebung zur Internetnutzung in privaten Haus-
halten (IKT) ergänzt. 
Der Mikrozensus erhebt dabei Daten zu einer Vielzahl an Themen. 
Hierzu zählen die Familienkonstellationen, in den Menschen leben, 
welche Bildungsabschlüsse von der Bevölkerung erworben wurden 
oder in welcher Erwerbssituation sich die Menschen befinden. Im 
vergangenen Jahr wurden die Haushalte zusätzlich zu ihrer Wohn-
situation befragt. Der Mikrozensus liefert somit auch Ergebnisse 
zu den Wohnkosten in Baden-Württemberg. 2023 wird ein Teil der 
Haushalte ergänzend zum regulären Fragenprogramm um Aus-
künfte über ihre Krankenversicherung gebeten. Die Ergebnisse 
des Mikrozensus sind somit eine wichtige Informationsquelle zu 
den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen. 
Für den Mikrozensus sind dabei die Auskünfte von Menschen im 
Rentenalter, von Studierenden sowie von Erwerbslosen genauso 
wichtig wie die Angaben von Angestellten oder Selbstständigen. 
Insbesondere auch in Zeiten stark steigender Preise, die wirtschaft-
liche und soziale Veränderungen nach sich ziehen, ist der Mikro-
zensus von Bedeutung. Die Auskünfte der Haushalte helfen, die 
aktuelle Lage der Bevölkerung in Baden-Württemberg abzubilden. 
Die Angaben der befragten Haushalte sind die Grundlage für In-
formationen und Meldungen wie bespielsweise zur Armutsgefähr-
dung, zu erwerbstätigen Elternteilen und zum Anteil hochqualifi-
zierter Frauen in Baden-Württemberg. 
Wer wird für die Erhebung ausgewählt? - In einem mathematischen 
Zufallsverfahren werden zunächst Gebäude bzw. Gebäudeteile 
gezogen. Für die Ermittlung der Namen der Haushalte in den Ge-
bäuden setzt das Statistische Landesamt vor Ort Erhebungsbe-
auftragte ein. Die Erhebungsbeauftragten können sich bei der 
Namensermittlung mittels eines Ausweises als Beauftragte des 
Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg ausweisen. Für 
die zufällig ausgewählten Haushalte besteht Auskunftspflicht. Sie 
werden innerhalb von maximal fünf aufeinander folgenden Jahren 
bis zu viermal im Rahmen des Mikrozensus befragt. 
Wie läuft die Befragung ab? Ausgewählte Haushalte finden im 
Briefkasten ein Anschreiben des Statistischen Landesamtes Ba-
den-Württembergs vor. Darin sind die Zugangsdaten für die Mel-
dung über das Internet enthalten. Alternativ besteht die Mög-
lichkeit, der Auskunftspflicht durch ein Telefoninterview mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Statistischen Landesamts 
nachzukommen, oder selbständig einen Papierbogen auszufül-
len. Die Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder von einer 
volljährigen Person erteilt werden. 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung 
und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weitergege-
ben noch veröffentlicht Nach Eingang und Prüfung der Daten im 
Statistischen Landesamt werden diese anonymisiert und zu ag-
gregierten Landes- und Regionalergebnissen weiterverarbeitet.
  
Deutsche Rentenversicherung  
Baden-Württemberg informiert 
Bescheinigung für Ruheständler wird derzeit verschickt 
Hilfe bei ihrer Steuererklärung erhalten Ruheständler durch die 
kostenlose Bescheinigung »Information über die Meldung an die 
Finanzverwaltung«. Diese Bescheinigung führt alle steuerrechtlich 
relevanten Beträge auf, die die gesetzliche Rentenversicherung au-
tomatisch für das Jahr 2022 an die Finanzverwaltung übermittelt 
hat. Wer die »Information über die Meldung an die Finanzverwal-
tung« in der Vergangenheit schon einmal angefragt hat, bekommt 
sie auch für 2022 wieder automatisch von der DRV zugesandt. 
Wer sie hingegen erstmals benötigt, kann sie unter www.deutsche- 
rentenversicherung.de/steuerbescheinigung anfordern. 

Als sogenannte eDaten liegen die steuerrechtlich relevanten Be-
träge der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich dem 
Finanzamt vor und müssen seit 2019 nicht mehr von Hand in die 
Steuererklärung eingetragen werden. Wer jedoch zur Abgabe einer 
Steuererklärung verpflichtet ist, muss nur dann selbst Eintragun-
gen vornehmen, wenn diese eDaten nicht oder nicht zutreffend 
übermittelt wurden.   
Energiepreispauschale nicht enthalten 
Bei der aufgrund des Rentenbezugs ausgezahlten Energieprei-
spauschale in Höhe von 300 Euro handelt es sich nicht um eine 
Rentenleistung. Daher ist die Energiepreispauschale nicht in der 
Bescheinigung enthalten, wenngleich die Zahlung der Finanzver-
waltung mitgeteilt wurde. Eine zusätzliche Bescheinigung über die 
Zahlung der Energiepreispauschale erteilen die Rentenversiche-
rungsträger daher nicht. 
Weitere Informationen enthält die Broschüre »Versicherte und 
Rentner: Informationen zum Steuerrecht«. Sie kann kostenlos un-
ter der Telefonnummer 0721 825-23888 oder per E-Mail (presse@ 
drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet unter www.deutsche- 
rentenversicherung-bw.de steht die Broschüre unter »Pressemittei-
lungen und Nachrichten« ebenfalls als PDF zum Herunterladen 
zur Verfügung. 
 
 
Sana Kliniken Landkreis Biberach informieren 
Chefarztposition am Biberacher Sana Klinikum konnte erfolg-
reich nachbesetzt werden  
Mit Dr. Christian Vollmer erhält der gastroenterologische Fachbe-
reich zum 1. Juli 2023 eine neue Leitung 
Die gastroenterologische Abteilung der Medizinischen Klinik am 
Biberacher Zentralkrankenhaus erhält zum 1. Juli eine neue che-
färztliche Leitung. Dr. Christian Vollmer, der nach 10 Jahren an das 
Biberacher Klinikum zurückkehrt, übernimmt damit die Nachfolge 
von Prof. Dr. Christian von Tirpitz. Unterstützung erhält er dabei 
von Dr. Michael Birk als weiteren Leitenden Oberarzt. 
Dr. med. Christian Vollmer, gebürtiger Ravensburger, kehrt nach 10 
Jahren in seine berufliche Heimat zurück. Nach seinem Medizinstu-
dium an der Universität Ulm und dem Praktischen Jahr am damali-
gen Biberacher Kreiskrankenhaus sowie an der Medical University 
of Southern Africa in Pretoria legte er 2000 sein 3. Staatsexamen ab. 
Anschließend begann er seine sechsjährige Facharztausbildung In-
nere Medizin ebenfalls an der Biberacher Klinik. Nach seiner Promo-
tion im Jahr 2003 erwarb Dr. Vollmer die Fachkunde Rettungsme-
dizin sowie die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und arbeitete 
im Nebenerwerb als Notarzt für das Biberacher DRK. Als Facharzt 
für Innere Medizin erwarb er anschließend die Teilgebietsbezeich-
nung Gastroenterologie unter Herrn Prof. Dr. von Tirpitz in Biberach 
und unter Herrn Prof. Dr. Messmann am Klinikum Augsburg. 2009 
wurde Dr. Vollmer zum Oberarzt der Medizinischen Klinik Biber-
ach ernannt. Seit 2010 ist er Mitglied der Deutschen Gesellschaft 
für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten 
(DGVS) und war regelmäßig für diese als Referent tätig. Als Inter-
nist und Gastroenterologe lagen seine Aufgabenschwerpunkte 
am Biberacher Klinikum unter anderem in der Betreuung der gast-
roenterologischen Station, dem Aufbau des Darmkrebszentrums, 
der Leitung der Sonographie- und Endoskopie-Einheit sowie dem 
Aufbau der interdisziplinären Notaufnahmestation. 2013 wech-
selte er für die Weiterbildung zum Facharzt für Hämatologie und 
Onkologie ans Klinikum Kempten. Im Anschluss daran konnte 
Dr. Vollmer ab 2014 seine klinisch-wissenschaftliche Expertise als 
Oberarzt am Universitätsklinikum Augsburg über mehrere Jahre 
weiter ausbauen. In dieser Funktion leitete er unter anderem auch 
die gastroenterologische und gastroonkologische Ambulanz, war 
Leiter des Studiensekretariats, Prüfarzt zahlreicher Medikamenten-
studien und fungierte als Koordinator für das Darmkrebszentrum. 
Gleichzeitig hat er als Autor zahlreiche Fachbeiträge und -bücher 
veröffentlicht. Seine Schwerpunkte liegen dabei unter anderem in 
der gastrointestinalen Onkologie, der Behandlung von chronisch 

Was sonst noch interessiert
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entzündlichen Darmerkrankungen sowie im Bereich der Hepato-
logie. Derzeit ist der 49-Jährige als Chefarzt und Ärztlicher Direktor 
am Klinikum Krumbach tätig. Im Juli kehrt der mit seiner Familie im 
Landkreis Biberach wohnhafte Mediziner als Chefarzt zurück zu sei-
nen beruflichen Wurzeln in der Medizinischen Klinik Biberach: „Ob-
wohl uns beiden der Abschied vom Krankenhaus Krumbach nicht 
leichtgefallen ist, sehen wir in unserer neuen ärztlichen Tätigkeit 
eine große Herausforderung und Chance. Für uns hat das ärztliche 
Wirken an den uns anvertrauten Patienten die höchste Priorität. 
Dabei setzen wir auf Teamwork und Kollegialität und freuen uns 
besonders auf die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses. 
Wir sind uns der großen Verantwortung und der in uns gesetzten 
Erwartungen bewusst.“ 
Gemeinsam mit ihm wechselt auch Dr. med. Michael Birk, Facharzt 
für Innere Medizin und Gastroenterologie mit der Zusatzbezeich-
nung Notfallmedizin, von Krumbach ans Biberacher Klinikum. 
Nach dem Medizinstudium an der Universität Ulm absolvierte er 
die Facharztausbildung Innere Medizin an der Medizinischen Kli-
nik Biberach. Für die Weiterbildung Gastroenterologie wechselte 
Dr. Birk 2014 an die Universitätsklinik Ulm, wo er sich auf die di-
agnostische und therapeutische Endoskopie sowie Hepatologie 
spezialisierte. Auch er ist Mitglied der DGVS und war im Rahmen 
dessen als Referent im Bereich Hepatologie tätig. Für die Europä-
ische Gesellschaft für Gastrointestinale Endoskopie (ESGE) war er 
zudem als Erstautor federführend an der Leitlinienerstellung zur 
Fremdkörperentfernung im oberen Gastrointestinaltrakt beteiligt. 
Seit 2019 ist der 42-Jährige als Leitender Oberarzt am Klinikum 
Krumbach beschäftigt. Zusammen mit Dr. Vollmer hat er während 
der Tätigkeit dort die Abteilung Gastroenterologie weiterentwi-
ckelt sowie neue und spezialisierte Untersuchungsverfahren (z.B. 
endoskopische Vollwandresektion, Cholangioskopie und Leberve-
nenverschlussdruckmessung mit transjugulärer Leberbiopsie, Zen-
ker-Divertikulotomie) eingeführt. Der gebürtige Friedrichshafener 
und im Landkreis Biberach wohnhafte Mediziner ist, ebenso wie 
Dr. Vollmer, der Region verbunden und freut sich auf die Rückkehr 
in die berufliche Heimat: „Das Sana Klinikum Biberach bietet eine 
hervorragende Medizinstruktur für eine ausgezeichnete Patienten-
versorgung im Landkreis, die wir im Fachbereich Innere Medizin/
Gastroenterologie gemeinsam mit unseren künftigen Kolleginnen 
und Kollegen der Medizinischen Klinik im Team weiter optimieren 
möchten.“ Beide Ärzte freuen sich dabei darauf, an ihrer neuen 
Wirkungsstätte ihre gastroonkologischen Expertise einzubringen 
und neue endoskopische Untersuchungsmethoden etablieren zu 
können. Hohe Priorität für eine langfristig erfolgreiche gastroen-
terologische Tätigkeit und ein leistungsstarkes Team hat dabei für 
beide die Nachwuchsförderung und -ausbildung. Zukünftig wird 
zudem in enger Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kol-
legen ein weiterer Ausbau der ambulanten und stationären gast-
roenterologischen Versorgung im Landkreis Biberach angestrebt. 
Geschäftsführerin Beate Jörißen zeigt sich überaus erfreut über 
die qualifizierte Nachbesetzung. „Mit Dr. Vollmer und Dr. Birk hei-
ßen wir zwei absolute Wunschkandidaten im Biberacher Klinikum 
willkommen. Schließlich gewinnen wir mit ihnen ein eingespieltes, 
hochprofessionelles und in der Region verwurzeltes Ärzteteam für 
unseren Standort zurück. Dabei freut es mich besonders, dass uns 
dies so zeitnah gelungen ist. Das spricht für uns als Arbeitgeber 
sowie für unser modernes, gut ausgestattetes Zentralkranken-
haus als Arbeitsstätte. Ich bin davon überzeugt, dass Dr. Vollmer 
als neuer Chefarzt die erfolgreiche Arbeit der Abteilung gemein-
sam mit dem sehr gut aufgestellten Team der Medizinischen Klinik 
fortführen und mit seiner Expertise neue Akzente setzen wird. An 
dieser Stelle geht mein herzlicher Dank an den kommissarischen 
Leiter der Abteilung Dr. Brummer und das gesamte Team der Me-
dizinischen Klinik, die gemeinsam die gastroenterologisch-stati-
onäre Versorgung nach dem Weggang von Prof. von Tirpitz Ende 
vergangenen Jahres bis zur Nachbesetzung der Chefarztposition 
im Juli weiterhin in gewohnter Qualität und mit großem Engage-
ment gewährleisten.“ 

Der Verband Katholisches Landvolk informiert 
Der Verband Katholisches Landvolk (VKL) im Kreis Biberach lädt 
alle Mitglieder und Interessierten herzlich zum Landvolkforum „Die 
Kunst des Vergebens“ mit Dr. theol. Beate Weingardt am Freitag,  
24. Februar 2023 nach 88453 Erolzheim in das Katholische Gemein-
dehaus St. Martinus, Marktplatz 4, um 20:00 Uhr ein. 
Wo immer Menschen miteinander leben oder immer wieder mit-
einander zu tun haben, geschieht es, dass man sich gegenseitig 
enttäuscht oder sehr wehtut. Selten ist die Kränkung absichtlich 
- doch der Schmerz sitzt oft tief. Man fühlt sich getroffen, verletzt, 
verwundet - und die Frage ist: wie geht es weiter? Vergessen? Un-
möglich. Auf die leichte Schulter nehmen? Ebenso unmöglich! Den 
anderen zu einer Entschuldigung zwingen? Geht nicht. Nachtragen 
und grollen? So kann keine Wunde heilen. Eigentlich liegt es ja auf 
der Hand: wer nicht vergibt, schleppt ewig seelischen Ballast mit 
sich herum. Was aber kann man tun, um wieder inneren Frieden 
zu finden oder Frieden herzustellen? Welche Schritte gehören zu 
einer ehrlichen Vergebung? Hilft der Glaube dabei? Ein Thema, das 
jeden Menschen betrifft. Wer vergeben kann, tut sich selbst etwas 
Gutes. Denn wer die Kunst des Vergebens beherrscht, ist seelisch 
und auch körperlich gesünder als jene, die es nicht können. 
Der Eintritt ist frei! Um eine Spende wird gebeten. 
 
Caritas Biberach-Saulgau informiert 
Selbstständig leben im Alter durch alltagsunterstützende Hilfs-
mittel 
Selbstständig bleiben Im Alter - Wer wünscht sich das nicht? 
Aber immer wieder treten kleine oder größere Schwierigkeiten im 
Alltag auf. Wer kennt das nicht? Das Schraubglas lässt sich nicht 
öffnen. Die Tasten auf dem Telefon sind verschwommen. Die Stu-
fen in der Wohnung werden zunehmend zur Stolperfalle. Mit dem 
Rollator komme ich nicht ins Haus. Wo habe ich nur den Schlüs-
sel abgelegt? Habe ich das Bügeleisen ausgesteckt? Ich höre die 
Türklingel nicht mehr und die Ziffern des Weckers sind zu klein. 
Ist der Herd noch an? 
Die Technikbotschafter erklären Ihnen welche pfiffigen Lösungen 
es für diese und andere Problematiken gibt und stellen Ihnen eine 
ganze Reihe einfacher Hilfsmittel dazu vor. 
Am 13.02.2023 um 14:30 Uhr 
im neuen Gebäude der Caritas, Waldseerstraße 24, in Biberach 
im Raum: Forum blau  
Diese Veranstaltung findet monatlich statt. 
Bitte melden sie sich wenn möglich an, unter Caritas Biberach, 
Hilfen im Alter/Wohnberatung, Andrea Müller Tel. 07351 8095-190 
oder schreiben sie eine E-Mail an: hia@caritas-biberach-saulgau.de

Was sonst noch interessiert

www.tierheime-helfen.de
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/7 - SENIOREN -
MITTEN IM LEBEN

Wie entstehen Eisblumen?
Eisblumen entstehen aus gefrorenem 
Wasser – besonders dann, wenn sich 
nur wenig davon auf einer Oberfläche 
befindet. In den Wintermonaten kön-
nen wir sie deshalb häufig auf Auto-
scheiben entdecken. Wasser besteht 
aus winzigen Teilchen, die sich frei be-
wegen. Je kälter es wird, desto dichter 
kommen die Teilchen zusammen, bis 
sie ganz unbeweglich sind. Das ge-
schieht bei null Grad Celsius und kälte-
ren Temperaturen. Das Wasser ist dann 
zu Eis geworden und besteht aus vie-
len kleinen Eiskristallen beziehungs-
weise Eisblumen. An den Scheiben  
moderner Fenster können wir sie nicht 
sehen, weil diese nicht kalt genug wer-
den.  Glawion/DEIKE

W
IE

Illustration: © Hermenau/DEIKE 759U25U3

Gemeinsam mit unseren Verbündeten leisten wir Widerstand gegen den 
Ausverkauf der letzten Naturschätze Europas. Spenden Sie für eine 
lebenswerte Zukunft! Mehr Informationen auf www.euronatur.org/fl uss

Westendstraße 3 • 78315 Radolfzell
Tel.: +49 (0)7732/9272-0 • info@euronatur.org

Europas Zukunft braucht Natur

Ein Fluss – so viel mehr 

als ein Stromlieferant!
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Kath. Kirchengemeinde
St. Verena Rot an der Rot
Kath. Kindergarten St. Josef
Rot an der Rot

Pädagogische Fachkräfte
§ 7 KiTaG (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Hast du Lust…
… bei jedem Wetter durch den Garten zu flitzen?
… uns in unserer persönlichen Entwicklung zu begleiten?
… dich in unseren hellen, großzügigen Räumen auszutoben?
…  deine Einmaligkeit in unserer Ganztageseinrichtung einzubringen 

und dich auszuprobieren?

Dann bietet Dir unser katholischer Kindergarten St. Josef:
… ein offenes, erfahrenes und engagiertes Team
… viel Mitspracherecht und Eigenverantwortung
…  individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Super-

vision
… 70 tolle Krippen- und Kindergartenkinder

Die Anstellung und Eingruppierung richtet sich nach den geltenden 
Tarifbestimmungen der Diözese Rottenburg/Stuttgart AVO-DRS. Die 
Zugehörigkeit einer christlichen Kirche setzen wir voraus. 

Bewirb dich jetzt bei:
Kath. Verwaltungszentrum Biberach z.H. Frau Brüggemann-Grab, 
Kolpingstr. 43, 88400 Biberach oder per Mail an: 
bewerbungen.bc@kvz.drs.de.
Bei Rückfragen/Hospitationen wende dich gerne an die Kindergarten-
leitung Elke Hander, Tel.: 08395-9126090 oder Mail an:  
LeitungStJosef.RotanderRot@kiga.drs.de.
Wir freuen uns auf Dich!

Wir suchen baldmöglichst:

MFA m/w/d – in Teilzeit
Azubi m/w/d

Reinigungskraft m/w/d – (Minijob)

Praxis W. Christ & Koll.
Marktplatz 31 ∙ 88416 Ochsenhausen ∙ Tel. 07352 93290

 

 
 

 
  

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

www.suedpack.com

Wir suchen: Betriebselektriker  
Instandhaltung (m/w/d)

Gerne mit Berufserfahrung.  
Am besten direkt bewerben!

Diese und weitere Stellen sind 
unter career.suedpack.com zu finden.

 

 

 

  
   

  
  

 
 

 
    

  
  

  
  

  
  

    

   

Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams

• Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)
•  Servicetechniker / Kundendienst-

techniker (m/w/d)
• Bauspengler (m/w/d)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Fakler GmbH & Co. KG 
Steinental 39 | 88410 Bad Wurzach-Hauerz
Tel. 07568 / 276 | Mail info@armin-fakler.de

www.fakler-haustechnik.de

STELLENANGEBOTE
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Betreuung
Vorsorge Beratung

Standort Tannheim

Zeppelinstraße 4 | 88459 Tannheim
keller-ettmueller@allgaeu-bestatter.de

www.allgaeu-bestatter.de

Tel. 0 83 95 / 23 86
Tag und Nacht erreichbar, 

auch an Feiertagen.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Berkheim
Landkreis Biberach

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ein bis zwei Reinigungskräfte (m/w/d)
in Teilzeit

für unseren Kindergarten „Bei der alten Eiche“ in Berk-
heim. Zu besetzen sind insgesamt 20 Stunden pro Wo-
che, die auf zwei Personen aufgeteilt werden können. 
Die Arbeitszeit liegt nach 17:00 Uhr. Das Beschäfti-
gungsverhältnis kann in Abhängigkeit des Stundenum-
fangs als geringfügige Beschäftigung oder Beschäfti-
gungsverhältnis in der Gleitzone ausgestaltet werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des 
von Ihnen gewünschten Stundenumfangs per E-Mail 
an info@gemeinde-berkheim.de oder in Papierform an 
die Gemeinde Berkheim, Coubronplatz 1, 88450 Berk-
heim. Die Bewerbungsfrist endet am 13. Februar 2023. 
Für Rückfragen wenden Sie sich telefonisch an 08395 
94060.

Hinweis zum Datenschutz: Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunter-
lagen erteilen Sie Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a Datenschutz-
grundverordnung zur Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum Zwe-
cke des Auswahlverfahrens für die vorliegend ausgeschriebene Stelle. Dies 
schließt die Weitergabe der Daten an die Beteiligten im Auswahlverfahren 
ein. Die Daten werden mit Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens gelöscht.

STELLENANGEBOTE.
WERDEN SIE TEIL 
DES LOGISTIK 
TEAMS.

Lagerist (m/w/d)  

Baulager 

Lagerist (m/w/d)  

Schwergutlager
SIE HABEN FRAGEN? 
SCHREIBEN SIE UNS

+49 170 373 41 78Max Wild GmbH | Leutkircher Straße 22 | 88450 Berkheim | Tel.: +49 8395 920-0  
bewerbungen@maxwild.com | www.maxwild.com/karriere

Werden Sie Teil unseres Logistik Teams, wir suchen ab sofort:

Kraftfahrer (m/w/d)   
Milchsammeltransporte 

Kraftfahrer (m/w/d)  

Nahverkehr

GESCHÄFTSANZEIGEN


